
RICHTLINIE 2007/59/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 23. Oktober 2007

über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in
der Gemeinschaft führen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 71,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags, aufgrund des
vom Vermittlungsausschuss am 31. Juli 2007 gebilligten gemein-
samen Entwurfs (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über
Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (4) bauen die
Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen ihre
eigenen Sicherheitsmanagementsysteme in der Weise auf,
dass im Eisenbahnsystem mindestens die gemeinsamen
Sicherheitsziele erreicht, die nationalen Sicherheitsvor-
schriften sowie die Sicherheitsanforderungen der techni-
schen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI)
erfüllt und die einschlägigen Teile der gemeinsamen
Sicherheitsmethoden angewendet werden. Im Rahmen die-
ser Sicherheitsmanagementsysteme sind u. a. Schulungs-
programme für das Personal und Systeme vorgesehen, die
sicherstellen, dass die Qualifikation des Personals aufrecht-
erhalten und die Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wird.

(2) Gemäß der Richtlinie 2004/49/EG benötigt ein Eisenbahn-
unternehmen für den Zugang zur Infrastruktur eine
Sicherheitsbescheinigung.

(3) Nach der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli
1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der
Gemeinschaft (5) haben zugelassene Eisenbahnunter-
nehmen seit dem 15. März 2003 das Recht auf Zugang
zum transeuropäischen Netz für den Schienengüterverkehr

und werden spätestens ab 2007 das Recht auf Zugang
zum gesamten Netz für inländische und grenzüberschrei-
tende Güterverkehrsdienste haben. Diese schrittweise Aus-
weitung der Zugangsrechte wird unweigerlich eine
Zunahme des grenzüberschreitenden Einsatzes von Trieb-
fahrzeugführern mit sich bringen. Dadurch wächst der
Bedarf an Triebfahrzeugführern, die für Dienste in mehr als
einem Mitgliedstaat ausgebildet und zertifiziert sind.

(4) Eine von der Kommission im Jahr 2002 durchgeführte Stu-
die hat jedoch große Unterschiede in den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften über die Zertifizierung von Trieb-
fahrzeugführern aufgezeigt. Um diese Unterschiede zu
beseitigen und gleichzeitig den gegenwärtigen hohen
Sicherheitsstandard des Eisenbahnsystems in der Gemein-
schaft zu erhalten, sollten daher Gemeinschaftsvorschriften
über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern erlassen
werden.

(5) Diese Gemeinschaftsvorschriften sollten darüber hinaus
zur Umsetzung der Strategien der Gemeinschaft in Bezug
auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Niederlassungs-
freiheit und den freien Dienstleistungsverkehr im Rahmen
der gemeinsamen Verkehrspolitik beitragen und gleichzei-
tig Wettbewerbsverzerrungen ausschließen.

(6) Diese gemeinsamen Bestimmungen sollten vor allem
darauf ausgerichtet sein, den Triebfahrzeugführern den
Wechsel zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten, aber
auch zwischen unterschiedlichen Eisenbahnunternehmen
zu erleichtern und ganz allgemein die Anerkennung der
Fahrerlaubnisse und der harmonisierten Zusatzbescheini-
gungen durch alle Beteiligten im Eisenbahnsektor zu ver-
einfachen. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Min-
destanforderungen festgelegt werden, die der Bewerber
erfüllen muss, um eine Fahrerlaubnis und eine harmoni-
sierte Zusatzbescheinigung zu erlangen.

(7) Diese Richtlinie folgt und baut weitgehend auf der histori-
schen gemeinsamen Vereinbarung vom 27. Januar 2004
zwischen der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen
(CER) und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation
(ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen des
fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschrei-
tenden Verkehr (6).

(8) Selbst wenn ein Mitgliedstaat Triebfahrzeugführer, die aus-
schließlich in bestimmten Kategorien von Eisenbahn-
systemen, -netzen und -infrastrukturen eingesetzt werden,
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausschließt, so
sollte das keineswegs die Verpflichtung dieses Mitglied-
staats einschränken, die Gültigkeit der Fahrerlaubnisse für
das gesamte Gebiet der Europäischen Union bzw. die Gül-
tigkeit der harmonisierten Zusatzbescheinigungen für die
betreffende Infrastruktur anzuerkennen.

(1) ABl. C 221 vom 8.9.2005, S. 64.
(2) ABl. C 71 vom 22.3.2005, S. 26.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 28. September
2005 (ABl. C 227 E vom 21.9.2006, S. 464), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 14. September 2006 (ABl. C 289 E vom
28.11.2006, S. 42), Standpunkt des Europäischen Parlaments vom
18. Januar 2007 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Legislative
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. September 2007
und Beschluss des Rates vom 26. September 2007.

(4) ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 44. Berichtigte Fassung im ABl. L 220
vom 21.6.2004, S. 16.

(5) ABl. L 237 vom 24.8.1991, S. 25. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2006/103/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 344). (6) ABl. L 195 vom 27.7.2005, S. 18.
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(9) Es sollten jedenfalls die Anforderungen an das Mindestal-
ter für Triebfahrzeugführer, die physische und arbeitspsy-
chologische Eignung des Bewerbers, seine Berufserfahrung
und sein Wissen in bestimmten, für das Führen eines Zuges
relevanten Bereichen sowie die Kenntnis der Infrastruktu-
ren und der dort verwendeten Sprache vorgeschrieben
werden.

(10) Zur Verbesserung der Kostenwirksamkeit sollte die Ausbil-
dung, die Triebfahrzeugführer zur Erlangung einer harmo-
nisierten Zusatzbescheinigung absolvieren müssen, soweit
möglich und unter Sicherheitsgesichtspunkten wünschens-
wert, auf die besonderen Dienste konzentriert werden,
die vom Triebfahrzeugführer zu erbringen sind, beispiels-
weise Rangierbetrieb, Wartungsarbeiten, Personen- oder
Güterverkehrdienste. Bei der Beurteilung der Durchfüh-
rung dieser Richtlinie sollte die Europäische Eisenbahn-
agentur (nachstehend „Agentur“ genannt) der Frage
nachgehen, ob die im Anhang aufgeführten Ausbildungs-
anforderungen geändert werden sollten, um der sich
abzeichnenden neuen Struktur des Marktes besser Rech-
nung zu tragen.

(11) Die Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber,
die harmonisierte Zusatzbescheinigungen ausstellen, kön-
nen selbst Schulungsmaßnahmen für die allgemeinen
beruflichen Kenntnisse, die Sprachkenntnisse sowie die
Kenntnis der Fahrzeuge und der Infrastruktur anbieten. Bei
den Prüfungen sollten Interessenkonflikte jedoch vermie-
den werden, ohne dass ausgeschlossen wird, dass ein
Prüfer dem die harmonisierte Zusatzbescheinigung ausstel-
lenden Eisenbahnunternehmen oder Infrastrukturbetreiber
angehört.

(12) Im Einklang mit Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie
2004/49/EG sind Eisenbahnunternehmen und Infra-
strukturbetreiber für die Berufsausbildung der Trieb-
fahrzeugführer, die sie beschäftigen, verantwortlich. Die
Eisenbahnunternehmen und die Infrastrukturbetreiber soll-
ten zu diesem Zweck im Einklang mit Artikel 13 Absatz 3
der genannten Richtlinie die von diesen Triebfahrzeug-
führern schon absolvierte Berufsausbildung sowie die
schon erworbenen Fachkenntnisse berücksichtigen. Es ist
auch wichtig, sicherzustellen, dass eine ausreichende
Anzahl an Triebfahrzeugführern ausgebildet wird. In die-
sem Zusammenhang ist es jedoch erforderlich, Maßnah-
men zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die von einem
Eisenbahnunternehmen oder Infrastrukturbetreiber für die
Ausbildung eines Triebfahrzeugführers getätigte Investi-
tion nicht auf unberechtigte Weise einem anderen
Eisenbahnunternehmen oder Infrastrukturbetreiber zugute
kommt, wenn der Triebfahrzeugführer sie freiwillig für die-
ses andere Eisenbahnunternehmen oder diesen anderen
Infrastrukturbetreiber verlässt. Diese Maßnahmen können
verschiedenster Art sein, wie zum Beispiel nationale
Rechtsvorschriften, Tarifverträge, Vertragsklauseln zwi-
schen dem Triebfahrzeugführer und dem Arbeitgeber,
oder, falls der Triebfahrzeugführer dem zustimmt, Verein-
barungen über die Bedingungen für die Übernahme von
Triebfahrzeugführern von einem Unternehmen durch ein
anderes Unternehmen.

(13) Die Befähigung des Personals sowie die Gesundheits-
und Sicherheitsvorschriften werden im Rahmen der
Interoperabilitäts-Richtlinien behandelt, insbesondere als

Teil der TSI „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“. Die
Kohärenz zwischen den TSI und den Anhängen der vorlie-
genden Richtlinie muss gewährleistet werden. Die Kom-
mission wird dies durch Änderung oder Anpassung der
maßgeblichen TSI an die vorliegende Richtlinie und ihre
Anhänge unter Anwendung der Verfahren erreichen, die in
der Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über
die Interoperabilität des transeuropäischen Hoch-
geschwindigkeitsbahnsystems (1) und in der Richtlinie
2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 19. März 2001 über die Interoperabilität des konven-
tionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (2) vorgese-
hen sind.

(14) Um die Freizügigkeit zu vergrößern und die Sicherheit im
gemeinschaftlichen Eisenbahnverkehr zu erhöhen, sollte
dem anderen mit sicherheitsrelevanten Aufgaben im Trieb-
fahrzeug oder im Zug betrauten Zugpersonal besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Deshalb sollten die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass das andere mit
sicherheitsrelevanten Aufgaben betraute Zugpersonal die
Minimalanforderungen der TSI „Verkehrsbetrieb und
Verkehrssteuerung“ erfüllt. Unter Berücksichtigung der
nationalen Umsetzungspläne, die die Mitgliedstaaten bei
der Umsetzung dieser TSI zu notifizieren haben, sollte die
Agentur die möglichen Optionen für die Zertifizierung
anderen mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betrauten
Zugpersonals feststellen und eine Folgenabschätzung die-
ser Optionen vornehmen. Auf der Grundlage dieses
Berichts sollte die Kommission gegebenenfalls einen Vor-
schlag über die Bedingungen und Verfahren der Zertifizie-
rung des anderen mit sicherheitsrelevanten Aufgaben im
Triebwagen oder im Zug betrauten Zugpersonals vorlegen.

(15) Die mit dieser Richtlinie eingeführten Anforderungen im
Zusammenhang mit der Fahrerlaubnis und der harmoni-
sierten Zusatzbescheinigung sollten lediglich die rechtli-
chen Voraussetzungen für die Berechtigung eines
Triebfahrzeugführers, Züge zu führen, betreffen. Alle ande-
ren das Eisenbahnunternehmen, den Infrastruktur-
betreiber, die Infrastruktur und die Fahrzeuge betreffenden
rechtlichen Anforderungen, die mit den gemeinschaftli-
chen Rechtsvorschriften vereinbar sind und in nicht diskri-
minierender Weise angewandt werden, sollten ebenfalls
erfüllt sein, bevor ein Triebfahrzeugführer einen Zug auf
einer bestimmten Infrastruktur führen darf.

(16) Diese Richtlinie sollte weder die Anwendung der Richtli-
nie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (3) noch die der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum
freien Datenverkehr (4) berühren.

(1) ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 6. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2007/32/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 2.6.2007, S. 63).

(2) ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2007/32/EG.

(3) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(4) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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(17) Damit die erforderliche Einheitlichkeit und Transparenz
gewährleistet ist, sollte die Gemeinschaft ein einheitliches,
von allen Mitgliedstaaten gegenseitig anerkanntes Modell
für die Zertifizierung festlegen, durch die sowohl die
Erfüllung bestimmter Mindestanforderungen durch die
Triebfahrzeugführer als auch ihre Fachkenntnisse und
Sprachkenntnisse bescheinigt werden, wobei die Erteilung
der Fahrerlaubnisse den zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten und die Ausstellung der harmonisierten
Zusatzbescheinigungen den Eisenbahnunternehmen und
Infrastrukturbetreibern überlassen sein sollte.

(18) Die Agentur sollte ferner prüfen, ob an Stelle der Fahr-
erlaubnis und der harmonisierten Zusatzbescheinigungen
eine Chipkarte eingesetzt werden kann. Eine solche Chip-
karte hätte den Vorteil, diese beiden Elemente zu kombi-
nieren, und könnte auch für andere Anwendungen
entweder im Bereich der Sicherheit oder für die Personal-
verwaltung der Triebfahrzeugführer eingesetzt werden.

(19) Die Sicherheitsbehörden sollten sämtliche in der Fahrer-
laubnis, der harmonisierten Zusatzbescheinigung und den
Registern der Fahrerlaubnisse und harmonisierten Zusatz-
bescheinigungen enthaltenen Informationen nutzen, um
die Bewertung des Verfahrens zur Zertifizierung des Per-
sonals gemäß den Artikeln 10 und 11 der Richtlinie
2004/49/EG zu erleichtern und die in jenen Artikeln vor-
gesehene Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen zu
beschleunigen.

(20) Die Beschäftigung von Triebfahrzeugführern, die entspre-
chend dieser Richtlinie zertifiziert sind, sollte die Eisenbahn-
unternehmen und Infrastrukturbetreiber nicht von der
Pflicht befreien, ein System zur Überwachung und internen
Kontrolle der Befähigung und des Verhaltens ihrer
Triebfahrzeugführer gemäß Artikel 9 und Anhang III der
Richtlinie2004/49/EGeinzurichten,wobeidieBeschäftigung-
saspekte Teil dieses Systems sein sollten. Die harmonisierte
Zusatzbescheinigung sollte Eisenbahnunternehmen und
Infrastrukturbetreiber nicht von ihrer Verantwortung für
alle Aspekte der Sicherheit und insbesondere für die Ausbil-
dung ihres Personals entbinden.

(21) Einige Unternehmen erbringen die Dienstleistung des
Triebfahrzeugführers für Eisenbahnunternehmen und
Infrastrukturbetreiber. In diesen Fällen sollte die Verant-
wortung dafür, dass ein Triebfahrzeugführer eine Fahrer-
laubnis und eine Bescheinigung entsprechend dieser
Richtlinie besitzt, bei dem Eisenbahnunternehmen oder
dem Infrastrukturbetreiber liegen, das bzw. der den Trieb-
fahrzeugführer unter Vertrag nimmt.

(22) Für das weitere wirksame Funktionieren des Eisenbahn-
verkehrs ist es erforderlich, dass die Fahrberechtigungen
von Triebfahrzeugführern, die ihren Beruf bereits vor
Inkrafttreten dieser Richtlinie ausgeübt haben, während
eines Übergangszeitraums weiterhin Bestand haben.

(23) Bei der Ersetzung von Fahrberechtigungen, die Trieb-
fahrzeugführern vor Beginn der Anwendung der einschlä-
gigen Bestimmungen dieser Richtlinie erteilt wurden,

durch harmonisierte Zusatzbescheinigungen oder Fahr-
erlaubnisse gemäß dieser Richtlinie sollte unnötiger
Verwaltungs- und Finanzaufwand so weit wie möglich ver-
mieden werden. Bereits erteilte Fahrberechtigungen sollten
deshalb im Rahmen des Möglichen aufrechterhalten wer-
den. Die erteilende Stelle sollte den Qualifikationen und
Erfahrungen der jeweiligen Triebfahrzeugführer oder
Gruppe von Triebfahrzeugführern Rechnung tragen, wenn
diese Fahrberechtigungen zu ersetzen sind. Die erteilende
Stelle sollte anhand der Qualifikationen und/oder Erfah-
rungen entscheiden, ob es bei einem Triebfahrzeugführer
oder einer Gruppe von Triebfahrzeugführern erforderlich
ist, dass sie eine zusätzliche Prüfung und/oder Schulung
absolvieren, bevor sie ihre die Fahrberechtigungen erset-
zenden Fahrerlaubnisse oder harmonisierten Zusatz-
bescheinigungen erhalten können. Die erteilende
Stelle sollte deshalb entscheiden können, ob die Qualifika-
tionen und/oder Erfahrungen für die Erteilung der
vorgeschriebenen Fahrerlaubnisse und harmonisierten
Zusatzbescheinigungen ausreichen, ohne dass eine weitere
Prüfung oder Schulung erforderlich ist.

(24) Wenn ein Triebfahrzeugführer den Arbeitgeber wechselt,
sollte ebenfalls unnötiger Verwaltungs- und Finanzauf-
wand vermieden werden. Ein Eisenbahnunternehmen, das
einen Triebfahrzeugführer einstellt, sollte den bereits
erworbenen Qualifikationen Rechnung tragen und zusätz-
liche Prüfungen und Schulungsmaßnahmen so weit wie
möglich vermeiden.

(25) Unbeschadet der allgemeinen Regelung zur gegenseitigen
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise der Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (1), die bis zum Ende des Übergangs-
zeitraums weiter Anwendung findet, sollte die vorliegende
Richtlinie hinsichtlich der Fahrberechtigungen, die Trieb-
fahrzeugführern vor Beginn der Anwendung dieser Richt-
linie erteilt wurden, kein Recht auf gegenseitige
Anerkennung begründen.

(26) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitä-
ten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(27) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten,
die Bedingungen und Kriterien für die Umsetzung dieser
Richtlinie aufzustellen. Da es sich hierbei um Maßnahmen
von allgemeiner Tragweite handelt, die eine Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie oder
eine Ergänzung dieser Richtlinie durch Hinzufügung neuer
nicht wesentlicher Bestimmungen bewirken, sind diese
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle
des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

(1) ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2006/100/EG des Rates (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 141).

(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss
2006/512/EG (ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11).
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(28) Wenn aus Gründen äußerster Dringlichkeit die Fristen, die
normalerweise im Rahmen des Regelungsverfahrens mit
Kontrolle Anwendung finden, nicht eingehalten werden
können, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, bei
der Festlegung gemeinschaftlicher Kriterien für die Aus-
wahl der Prüfer und Prüfungen gemäß sowie bei der
Anpassung der Anhänge an den technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritt gemäß dieser Richtlinie das
Dringlichkeitsverfahren des Artikels 5a Absatz 6 des
Beschlusses 1999/468/EG anzuwenden.

(29) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung
über bessere Rechtsetzung (1) sind die Mitgliedstaaten auf-
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der
Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im
Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen die-
ser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh-
men sind, und diese zu veröffentlichen.

(30) Die Mitgliedstaaten sollten Kontrollen der Einhaltung die-
ser Richtlinie und geeignete Maßnahmen für den Fall vor-
sehen, dass ein Triebfahrzeugführer gegen Bestimmungen
dieser Richtlinie verstößt.

(31) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Sanktionen für
Verstöße gegen einzelstaatliche Vorschriften, die zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlassen werden, vorsehen.

(32) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung eines
gemeinsamen Rechtsrahmens für die Zertifizierung von
Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge des
Personen- und Güterverkehrverkehrs führen, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen
dieser Richtlinie besser auf Gemeinschaftsebene zu ver-
wirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem
in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprin-
zip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erfor-
derliche Maß hinaus.

(33) Aus Gründen der Kostenwirksamkeit könnte es sich als
zweckmäßig erweisen, Triebfahrzeugführer, die ausschließ-
lich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats eingesetzt wer-
den, für einen befristeten Zeitraum von der Anwendung
der Bestimmungen dieser Richtlinie auszunehmen, die sich
auf die Verpflichtung dieser Triebfahrzeugführer beziehen,
Fahrerlaubnisse und harmonisierte Zusatzbescheinigungen
entsprechend dieser Richtlinie zu besitzen. Die Bedingun-
gen für diese Ausnahmen sollten klar festgelegt werden.

(34) Für Mitgliedstaaten, die nicht über ein Eisenbahnsystem
verfügen und auch in nächster Zukunft nicht über ein
solches verfügen werden, wäre die Verpflichtung zur
Umsetzung und Durchführung dieser Richtlinie unverhält-
nismäßig und sinnlos. Daher sollten diese Mitgliedstaaten
von der Verpflichtung zur Umsetzung und Durchführung
dieser Richtlinie freigestellt werden, solange sie nicht über
ein Eisenbahnsystem verfügen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ZWECK, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Zweck

In dieser Richtlinie werden die Voraussetzungen und Verfahren
für die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven
und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen, fest-
gelegt. In ihr wird geregelt, welche Aufgaben den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten, den Triebfahrzeugführern und
anderen Betroffenen des Sektors, insbesondere Eisenbahnunter-
nehmen, Infrastrukturbetreibern und Ausbildungszentren,
zukommen.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für die Triebfahrzeugführer, die Loko-
motiven und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft
für ein Eisenbahnunternehmen, das über eine Sicherheits-
bescheinigung verfügen muss, oder für einen Infrastruktur-
betreiber, der über eine Sicherheitsgenehmigung verfügen muss,
führen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen Güterzüge nicht aufgrund inner-
staatlicher Vorschriften für sonstiges Zugpersonal in Güterzügen
daran hindern, Grenzen zu überqueren oder Inlandsverkehrs-
dienste in ihrem Hoheitsgebiet zu erbringen.

(3) Unbeschadet des Artikels 7 können die Mitgliedstaaten von
den Maßnahmen, die sie zur Durchführung dieser Richtlinie tref-
fen, Triebfahrzeugführer ausnehmen, die ausschließlich in folgen-
den Bereichen eingesetzt werden:

a) Untergrundbahnen, Straßenbahnen und andere
Stadtbahnsysteme;

b) Netzen, die vom übrigen Eisenbahnsystem funktional
getrennt sind und die nur für die Personen- und Güter-
beförderung im örtlichen Verkehr, Stadt- oder Vorortverkehr
bestimmt sind;

c) Eisenbahninfrastruktur im Privateigentum, die ausschließlich
zur Nutzung durch den Eigentümer der Infrastruktur für den
eigenen Güterverkehr besteht;

d) Streckenabschnitten, die für Instandhaltungs-, Erneuerungs-
oder Modernisierungsarbeiten für den normalen Verkehr vor-
übergehend gesperrt sind.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „zuständige Behörde“ die Sicherheitsbehörde gemäß Arti-
kel 16 der Richtlinie 2004/49/EG;(1) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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b) „Triebfahrzeugführer“ eine Person, die in der Lage und befugt
ist, Züge, einschließlich Lokomotiven, Rangierlokomotiven,
Bauzügen, Eisenbahnfahrzeugen für Unterhaltungsarbeiten
und Zügen für den Personen- oder Güterverkehr, selbststän-
dig, verantwortlich und sicher zu führen;

c) „anderes mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betrautes Zug-
personal“ das im Zug befindliche Personal, das keine Trieb-
fahrzeugführer ist, aber zur Sicherheit des Zuges, der
Fahrgäste und der beförderten Güter beiträgt;

d) „Eisenbahnsystem“ das System, das durch die Strecken und
ortsfeste Anlagen umfassende Eisenbahninfrastruktur und
durch die auf dieser Infrastruktur verkehrenden Fahrzeuge
jeder Kategorie und Herkunft gebildet wird, wie es in den
Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG definiert wurde;

e) „Infrastrukturbetreiber“ jede Stelle oder jedes Unternehmen,
die bzw. das gemäß Artikel 3 der Richtlinie 91/440/EWG ins-
besondere für die Einrichtung und die Unterhaltung von
Eisenbahninfrastruktur oder Teilen davon zuständig ist und
auch die Führung der Betriebsleit- und Sicherheitssysteme der
Infrastruktur umfassen kann. Die Funktionen des
Infrastrukturbetreibers in einem Schienennetz oder in Teilen
davon können verschiedenen Stellen oder Unternehmen
übertragen werden;

f) „Eisenbahnunternehmen“ jedes Eisenbahnunternehmen im
Sinne der Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Februar 2001 über die Zuwei-
sung von Infrastrukturkapazität der Eisenbahn und die
Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahn-
infrastruktur (1) sowie jedes sonstige öffentlich-rechtliche
oder private Unternehmen, dessen Tätigkeit im Erbringen
von Eisenbahnverkehrsleistungen zur Beförderung von
Gütern und/oder Personen besteht, wobei dieses Unterneh-
men die Traktion sicherstellen muss. Dies schließt auch
Unternehmen ein, die ausschließlich die Traktionsleistung
sicherstellen;

g) „technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI)“ die
Spezifikationen, die für jedes Teilsystem oder Teile davon zur
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und zur
Gewährleistung der Interoperabilität des transeuropäischen
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und des konventionellen
transeuropäischen Eisenbahnsystems im Sinne der Richtli-
nien 96/48/EG und 2001/16/EG gelten;

h) „Agentur“ die durch die Verordnung (EG) Nr. 881/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates (2) vom 29. April
2004 errichtete Europäische Eisenbahnagentur;

i) „Sicherheitsbescheinigung“ die Bescheinigung, die einem
Eisenbahnunternehmen von einer zuständigen Behörde
gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2004/49/EG erteilt wurde;

j) „Bescheinigung“ die harmonisierte Zusatzbescheinigung, in
der aufgeführt ist, auf welcher Infrastruktur der Inhaber fah-
ren und welche Fahrzeuge er führen darf;

k) „Sicherheitsgenehmigung“ die Genehmigung, die einem
Infrastrukturbetreiber von einer zuständigen Behörde gemäß
Artikel 11 der Richtlinie 2004/49/EG erteilt wird;

l) „Ausbildungszentrum“ eine von der zuständigen Behörde für
die Erteilung der Lehrgänge zugelassene oder anerkannte
Stelle.

KAPITEL II

ZERTIFIZIERUNG VON TRIEBFAHRZEUGFÜHRERN

Artikel 4

Gemeinschaftsmodell für die Zertifizierung

(1) Jeder Triebfahrzeugführer muss die für das Führen eines
Zuges erforderliche Eignung und Qualifikation besitzen und fol-
gende Dokumente vorweisen können:

a) eine Fahrerlaubnis, aus der hervorgeht, dass der Trieb-
fahrzeugführer die Mindestvoraussetzungen in Bezug auf
medizinische Anforderungen, Grundausbildung und allge-
meine berufliche Kenntnisse erfüllt. Die Fahrerlaubnis enthält
die persönlichen Daten des Triebfahrzeugführers, die ausstel-
lende Behörde und die Gültigkeitsdauer. Bis zur Festlegung
des Gemeinschaftsmodells für die Zertifizierung nach
Absatz 4 hat die Fahrerlaubnis den Anforderungen des
Anhangs I zu entsprechen;

b) eine oder mehrere Bescheinigungen, in der bzw. denen auf-
geführt ist, auf welcher Infrastruktur der Inhaber welche
Fahrzeuge führen darf. Jede Bescheinigung hat den Anforde-
rungen des Anhangs I zu entsprechen.

(2) Die vorgeschriebene Bescheinigung für einen bestimmten
Teil der Infrastruktur ist jedoch in den nachstehend aufgeführten
Ausnahmefällen nicht erforderlich, sofern ein anderer Trieb-
fahrzeugführer, der über eine gültige Bescheinigung für die betref-
fende Infrastruktur verfügt, während des Fahrbetriebs neben dem
Triebfahrzeugführer sitzt:

a) vom Infrastrukturbetreiber festgelegte Umleitung von Zügen
oder Instandhaltung der Gleise aufgrund von Störungen des
Eisenbahndienstes;

b) einmalige Sonderfahrten mit historischen Zügen;

c) einmalige Sonderfahrten im Güterverkehr, sofern der
Infrastrukturbetreiber zustimmt;

d) Auslieferung oder Vorführung eines neuen Zuges oder
Triebfahrzeugs;

e) Ausbildungs- und Prüfungsfahrten von Triebfahrzeug-
führern.

Der Rückgriff auf diese Möglichkeit liegt in der Entscheidung des
Eisenbahnunternehmens und kann weder von dem betreffenden
Infrastrukturbetreiber noch von der zuständigen Behörde vorge-
schrieben werden.

(1) ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 29. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2004/49/EG.

(2) ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 1. Berichtigte Fassung im ABl. L 220
vom 21.6.2004, S. 3.
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Wird ein zusätzlicher Fahrer auf die vorstehend festgelegte
Weise eingesetzt, so ist das dem Infrastrukturbetreiber zuvor
mitzuteilen.

(3) Die Bescheinigung berechtigt zum Führen von Eisenbahn-
fahrzeugen einer oder mehrerer der folgenden Klassen:

a) Klasse A: Rangierlokomotiven, Bauzüge, Eisenbahnfahrzeuge
für Unterhaltungsarbeiten und alle anderen Lokomotiven
während des Rangierbetriebs;

b) Klasse B: Personen- und/oder Güterverkehr.

Eine Bescheinigung kann eine Genehmigung für alle Kategorien
enthalten, die alle Codes nach Absatz 4 abdeckt.

(4) Bis zum 4. Dezember 2008 legt die Kommission auf der
Grundlage eines von der Agentur erarbeiteten Entwurfs ein
Gemeinschaftsmodell für die Fahrerlaubnis, die Bescheinigung
und die beglaubigte Kopie der Bescheinigung fest und bestimmt
auch deren äußere Merkmale; dabei trägt die Kommission Maß-
nahmen für den Fälschungsschutz Rechnung. Diese Maßnahmen
zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie
durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 32 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Bis zum 4. Dezember 2008 legt die Kommission nach dem in
Artikel 32 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
auf der Grundlage einer Empfehlung der Agentur die Maßnahmen
zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie
durch Ergänzung im Zusammenhang mit den Gemeinschafts-
codes für die verschiedenen Typen in den Kategorien A und B
nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels fest.

Artikel 5

Maßnahmen gegen Betrug

Die zuständigen Behörden und die ausstellenden Stellen ergreifen
alle erforderlichen Maßnahmen, um der Fälschung von Fahrer-
laubnissen und Bescheinigungen und der Manipulation der in
Artikel 22 vorgesehenen Register vorzubeugen.

Artikel 6

Eigentum, Sprache und ausstellende Stellen

(1) Die Fahrerlaubnis ist Eigentum des Inhabers und wird von
der zuständigen Behörde im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a aus-
gestellt. Wenn eine zuständige Behörde oder ihr Vertreter eine
Fahrerlaubnis in einer Landessprache ausstellt, die keine
Gemeinschaftssprache ist, stellt sie bzw. er eine zweisprachige
Fassung der Fahrerlaubnis aus, bei der eine Gemeinschaftssprache
verwendet wird.

(2) Die Bescheinigung wird vom Eisenbahnunternehmen oder
vom Infrastrukturbetreiber ausgestellt, das bzw. der den Trieb-
fahrzeugführer beschäftigt oder unter Vertrag genommen hat. Die
Bescheinigung ist Eigentum des ausstellenden Eisenbahn-
unternehmens oder Infrastrukturbetreibers; der Triebfahrzeug-
führer hat jedoch gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie
2004/49/EG

einen Anspruch auf Ausstellung einer beglaubigten Kopie. Wenn
ein Eisenbahnunternehmen oder ein Infrastrukturbetreiber eine
Bescheinigung in einer Landessprache ausstellt, die keine
Gemeinschaftssprache ist, stellt es bzw. er eine zweisprachige Fas-
sung der Bescheinigung aus, bei der eine Gemeinschaftssprache
verwendet wird.

Artikel 7

Geografischer Geltungsbereich

(1) Eine Fahrerlaubnis gilt für das gesamte Gebiet der
Gemeinschaft.

(2) Eine Bescheinigung gilt ausschließlich für die in ihr aufge-
führten Infrastrukturen und Fahrzeuge.

Artikel 8

Anerkennung der Zertifizierungsdokumente von
Triebfahrzeugführern aus Drittländern

Zertifizierungsdokumente von Triebfahrzeugführern aus Dritt-
ländern, die ausschließlich in grenzüberschreitenden Abschnitten
des Eisenbahnsystems eines Mitgliedstaats eingesetzt werden,
können von diesem Mitgliedstaat im Rahmen bilateraler Verein-
barungen mit dem betreffenden Drittland anerkannt werden.

KAPITEL III

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERTEILUNG DER
FAHRERLAUBNIS UND DER BESCHEINIGUNG

Artikel 9

Mindestanforderungen

(1) Voraussetzung für die Erteilung einer Fahrerlaubnis ist, dass
der Bewerber die in den Artikeln 10 und 11 genannten Min-
destanforderungen erfüllt. Voraussetzung für die Erteilung einer
Bescheinigung und für deren weitere Gültigkeit ist, dass der
Bewerber Inhaber einer Fahrerlaubnis ist und die in den Artikeln
12 und 13 genannten Mindestanforderungen erfüllt.

(2) Ein Mitgliedstaat kann für die Erteilung von Fahrerlaubnis-
sen in seinem Hoheitsgebiet strengere Anforderungen festlegen.
Dessen ungeachtet erkennt er die von anderen Mitgliedstaaten
erteilten Fahrerlaubnisse gemäß Artikel 7 an.

Ab s c h n i t t I

Fahrerlaubnis

Artikel 10

Mindestalter

Die Mitgliedstaaten schreiben für die Bewerber um eine Fahrer-
laubnis ein Mindestalter vor, das mindestens 20 Jahre beträgt. Die
Mitgliedstaaten können jedoch Bewerbern, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, eine Fahrerlaubnis erteilen, die nur im Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, gültig ist.
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Artikel 11

Grundlegende Anforderungen

(1) Der Bewerber muss eine mindestens neunjährige Schulaus-
bildung (Primar- und Sekundarstufe) sowie eine Grundausbildung,
die der Stufe 3 gemäß der Entscheidung 85/368/EWG des Rates
vom 16. Juli 1985 über die Entsprechungen der beruflichen Befä-
higungsnachweise zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften (1) entspricht, erfolgreich abgeschlossen haben.

(2) Der Bewerber muss seine physische Eignung im Rahmen
einer ärztlichen Untersuchung nachweisen, die je nach Festlegung
durch den Mitgliedstaat entweder von einem gemäß Artikel 20
zugelassenen oder anerkannten Arzt oder unter dessen Aufsicht
durchgeführt wird. Diese Untersuchung erstreckt sich mindestens
auf die in Anhang II Abschnitte 1.1, 1.2, 1.3 und 2.1 aufgeführ-
ten Punkte.

(3) Der Bewerber muss seine arbeitspsychologische Eignung
im Rahmen einer Untersuchung nachweisen, die je nach Festle-
gung durch den Mitgliedstaat entweder von einem gemäß Arti-
kel 20 zugelassenen oder anerkannten Psychologen oder Arzt
oder unter dessen Aufsicht durchgeführt wird. Diese Untersu-
chung erstreckt sichmindestens auf die in Anhang II Abschnitt 2.2
aufgeführten Punkte.

(4) Der Bewerber muss seine allgemeinen Fachkenntnisse im
Rahmen einer Prüfung nachgewiesen haben, die mindestens die in
Anhang IV aufgeführten allgemeinen Themen umfasst.

A b s c h n i t t I I

Bescheinigung

Artikel 12

Sprachkenntnisse

Der Bewerber muss die in Anhang VI vorgeschriebenen Sprach-
kenntnisse vorweisen, welche für die Infrastrukturen geprüft wer-
den, für die die Bescheinigung beantragt wird.

Artikel 13

Berufliche Qualifikation

(1) Der Bewerber muss eine Prüfung seiner beruflichen Kennt-
nisse und seiner Befähigung für die Fahrzeuge bestanden haben,
für die die Bescheinigung angestrebt wird. Diese Prüfung muss
mindestens die in Anhang V aufgeführten allgemeinen Themen
umfassen.

(2) Der Bewerber muss eine Prüfung seiner beruflichen Kennt-
nisse und seiner Befähigung für die jeweiligen Infrastrukturen
bestanden haben, für die die Bescheinigung angestrebt wird. Diese
Prüfung muss mindestens die in Anhang VI aufgeführten Themen
umfassen. Gegebenenfalls werden in dieser Prüfung auch die
Sprachkenntnisse gemäß Anhang VI Abschnitt 8 geprüft.

(3) Der Bewerber wird vom Eisenbahnunternehmen oder vom
Infrastrukturbetreiber für dessen in der Richtlinie 2004/49/EG
vorgeschriebenes Sicherheitsmanagementsystem geschult.

KAPITEL IV

VERFAHREN FÜR DIE ERTEILUNG DER FAHRERLAUBNIS
UND DER BESCHEINIGUNG

Artikel 14

Erteilung der Fahrerlaubnis

(1) Die zuständige Behörde macht das Verfahren zur Erteilung
einer Fahrerlaubnis öffentlich bekannt.

(2) Alle Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis sind vom
Bewerber selbst oder von einer Stelle in seinem Namen bei der
zuständigen Behörde einzureichen.

(3) Der Antrag bei der zuständigen Behörde kann auf die Ertei-
lung einer neuen Fahrerlaubnis, auf eine Aktualisierung der Einzel-
angaben in der Fahrerlaubnis, auf eine Erneuerung oder auf die
Ausstellung eines Duplikats gerichtet sein.

(4) Die zuständige Behörde erteilt die Fahrerlaubnis so bald wie
möglich, spätestens jedoch einen Monat nach Eingang aller erfor-
derlichen Unterlagen.

(5) Die Fahrerlaubnis ist vorbehaltlich des Artikels 16 Absatz 1
zehn Jahre lang gültig.

(6) Die Fahrerlaubnis wird in einem einzigen Original erteilt.
Jede Art der Vervielfältigung, ausgenommen der Fall eines Antrags
auf Ausstellung eines Duplikats durch die zuständige Behörde, ist
verboten.

Artikel 15

Ausstellung der Bescheinigung

Jedes Eisenbahnunternehmen und jeder Infrastrukturbetreiber
richtet im Rahmen seines Sicherheitsmanagementsystems Verfah-
ren für die Ausstellung oder Aktualisierung der Bescheinigungen
gemäß dieser Richtlinie ein sowie Beschwerdeverfahren, die es
den Triebfahrzeugführern ermöglichen, die Überprüfung einer
Entscheidung über die Ausstellung, Aktualisierung, Aussetzung
oder Entziehung einer Bescheinigung zu verlangen.

Die Parteien können sich an die zuständige Behörde oder an eine
unabhängige Beschwerdestelle wenden, sollte keine Einigung
erzielt werden.

Das Eisenbahnunternehmen bzw. der Infrastrukturbetreiber aktu-
alisiert die Bescheinigung unverzüglich, wenn dem Inhaber der
Bescheinigung zusätzliche Genehmigungen für bestimmte Fahr-
zeuge oder Infrastrukturen erteilt wurden.(1) ABl. L 199 vom 31.7.1985, S. 56.
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Artikel 16

Regelmäßige Überprüfungen

(1) Zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit der Fahrerlaubnis hat
sich der Inhaber regelmäßigen Überprüfungen und bzw. oder
Kontrollen der in Artikel 11 Absätze 2 und 3 genannten Anfor-
derungen zu unterziehen. Bei den medizinischen Anforderungen
ist die Mindesthäufigkeit nach Anhang II Abschnitt 3.1 einzuhal-
ten. Diese ärztlichen Untersuchungen werden von einem gemäß
Artikel 20 zugelassenen oder anerkannten Arzt oder unter des-
sen Aufsicht durchgeführt. Für die allgemeinen beruflichen Kennt-
nisse gilt Artikel 23 Absatz 8.

Bei Erneuerung einer Fahrerlaubnis überprüft die zuständige
Behörde anhand des Registers nach Artikel 22 Absatz 1 Buch-
stabe a, ob der Triebfahrzeugführer die Anforderungen des Unter-
absatzes 1 des vorliegenden Absatzes erfüllt hat.

(2) Zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit der Bescheinigung
hat sich der Inhaber regelmäßigen Überprüfungen und bzw. oder
Kontrollen der in den Artikeln 12 und 13 genannten Anforderun-
gen zu unterziehen. Die Häufigkeit dieser Überprüfungen
und/oder Kontrollen ist vom Eisenbahnunternehmen oder vom
Infrastrukturbetreiber, das bzw. der den Triebfahrzeugführer
beschäftigt oder unter Vertrag genommen hat, gemäß seinem
internen Sicherheitsmanagementsystem festzulegen, wobei die in
Anhang VII vorgesehene Mindesthäufigkeit einzuhalten ist.

Bei jeder dieser Überprüfungen bestätigt die Stelle, die die Beschei-
nigung ausgestellt hat, durch einen Vermerk auf der Bescheini-
gung selbst und einen entsprechenden Eintrag im Register nach
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a, dass der Triebfahrzeugführer die
Anforderungen des Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes
erfüllt hat.

(3) Versäumt der Triebfahrzeugführer eine regelmäßige Über-
prüfung oder ergibt die Überprüfung ein negatives Ergebnis, so
gilt das Verfahren des Artikels 18.

Artikel 17

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

Wenn ein Triebfahrzeugführer nicht länger für ein Eisenbahn-
unternehmen oder einen Infrastrukturbetreiber arbeitet, setzt das
Eisenbahnunternehmen oder der Infrastrukturbetreiber die
zuständige Behörde unverzüglich davon in Kenntnis.

Die Fahrerlaubnis bleibt gültig, solange die Voraussetzungen des
Artikels 16 Absatz 1 weiterhin erfüllt sind.

Die Bescheinigung wird ungültig, wenn ihr Inhaber nicht länger
als Triebfahrzeugführer beschäftigt ist. Der Inhaber erhält jedoch
eine beglaubigte Kopie der Bescheinigung und sämtlicher Nach-
weise seiner Ausbildung, seiner Qualifikation, seiner Berufserfah-
rung und seiner beruflichen Befähigung. Bei der Ausstellung einer
Bescheinigung an einen Triebfahrzeugführer trägt ein Eisenbahn-
unternehmen oder ein Infrastrukturbetreiber diesen Unterlagen
Rechnung.

Artikel 18

Überwachung von Triebfahrzeugführern durch
Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber

(1) Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber sind zu
verpflichten, dafür zu sorgen und zu überprüfen, dass die Fahrer-
laubnisse und die Bescheinigungen der von ihnen beschäftigten
oder unter Vertrag genommenen Triebfahrzeugführer gültig sind.

Sie richten ein System zur Überwachung ihrer Triebfahrzeug-
führer ein. Stellen die Ergebnisse einer solchen Überwachung die
berufliche Befähigung eines Triebfahrzeugführers und die Auf-
rechterhaltung der Fahrerlaubnis oder der Bescheinigung in Frage,
so ergreift das Eisenbahnunternehmen bzw. der Infrastruktur-
betreiber unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen.

(2) Ist ein Triebfahrzeugführer der Ansicht, dass sein Gesund-
heitszustand seine berufliche Eignung in Frage stellt, so hat er je
nach Sachlage unverzüglich das Eisenbahnunternehmen oder den
Infrastrukturbetreiber zu unterrichten.

Sobald ein Eisenbahnunternehmen oder ein Infrastrukturbetreiber
davon Kenntnis hat oder von einem Arzt darüber unterrichtet
wird, dass der Gesundheitszustand eines Triebfahrzeugführers
sich so weit verschlechtert hat, dass seine berufliche Eignung in
Frage gestellt ist, ergreift es bzw. er unverzüglich die erforderli-
chen Maßnahmen, einschließlich der Untersuchung nach
Anhang II Abschnitt 3.1. und, gegebenenfalls, der Entziehung der
Bescheinigung sowie der Aktualisierung des Registers nach Arti-
kel 22 Absatz 2. Darüber hinaus hat es bzw. er dafür zu sorgen,
dass ein Triebfahrzeugführer während seines Dienstes zu keinem
Zeitpunkt unter dem Einfluss von Stoffen steht, die seine Konzen-
tration, seine Aufmerksamkeit oder sein Verhalten beeinträchti-
gen können. Die zuständige Behörde ist in jedem Fall unverzüglich
zu unterrichten, wenn eine Arbeitsunfähigkeit länger als drei
Monate andauert.

KAPITEL V

AUFGABEN UND ENTSCHEIDUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN
BEHÖRDE

Artikel 19

Aufgaben der zuständigen Behörde

(1) Die zuständige Behörde nimmt in transparenter und nicht
diskriminierender Weise folgende Aufgaben wahr:

a) Erteilung und Aktualisierung von Fahrerlaubnissen und Aus-
stellung von Duplikaten gemäß den Artikeln 6 und 14;

b) Durchführung regelmäßiger Überprüfungen und bzw. oder
Kontrollen gemäß Artikel 16 Absatz 1;

c) Aussetzung und Entziehung von Fahrerlaubnissen und — an
die ausstellende Stelle gerichtete — begründete Aufforderun-
gen zur Aussetzung von Bescheinigungen gemäß Artikel 29;

d) Anerkennung von Personen oder Stellen gemäß den Arti-
keln 23 und 25, sofern sie vom jeweiligen Mitgliedstaat hier-
für bestellt wurden;
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e) Gewährleistung, dass ein Register der gemäß Artikel 20 zuge-
lassenen oder anerkannten Personen und Stellen veröffent-
licht und aktualisiert wird;

f) Führung und Aktualisierung des in Artikel 16 Absatz 1 und
Artikel 22 Absatz 1 vorgesehenen Fahrerlaubnisregisters;

g) Überwachung des Verfahrens für die Zertifizierung der Trieb-
fahrzeugführer gemäß Artikel 26;

h) Durchführung von Kontrollen gemäß Artikel 29;

i) Festlegung nationaler Kriterien für Prüfer nach Artikel 25
Absatz 5.

Im Vorfeld der Erteilung einer Fahrerlaubnis reagiert die zustän-
dige Behörde umgehend auf Informationsanfragen und legt
unverzüglich etwaige Ersuchen um zusätzliche Informationen
vor.

(2) Die zuständige Behörde darf die in Absatz 1 Buchstaben c,
g und i genannten Aufgaben nicht an Dritte übertragen.

(3) Die Übertragung von Aufgaben an Dritte erfolgt in trans-
parenter und nicht diskriminierender Weise und darf nicht zu
Interessenkonflikten führen.

(4) Überträgt die zuständige Behörde die in Absatz 1 Buch-
stabe a oder b genannten Aufgaben einem Eisenbahnunter-
nehmen oder gibt sie ihm diese Aufgaben in Auftrag, so muss
mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

a) Das Eisenbahnunternehmen erteilt nur den eigenen Trieb-
fahrzeugführern Fahrerlaubnisse;

b) das Eisenbahnunternehmen ist in dem betroffenen Hoheits-
gebiet für keine der ihm übertragenen oder in Auftrag gege-
benen Aufgaben ausschließlich zuständig.

(5) Überträgt die zuständige Behörde Aufgaben oder gibt sie
diese in Auftrag, so sind die ermächtigten Vertreter oder Auftrag-
nehmer zu verpflichten, bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben
den Verpflichtungen der zuständigen Behörde aus dieser Richtli-
nie nachzukommen.

(6) Überträgt die zuständige Behörde Aufgaben oder gibt sie
diese in Auftrag, so richtet sie ein Kontrollsystem ein, mit dem
überprüft wird, wie diese Aufgaben ausgeführt worden sind, und
gewährleistet die Einhaltung der in den Absätzen 2, 4 und 5 fest-
gelegten Bedingungen.

Artikel 20

Zulassung und Anerkennung

(1) Nach dieser Richtlinie zugelassene Personen oder Stellen
werden von einer vom betreffenden Mitgliedstaat benannten
Akkreditierungsstelle zugelassen. Die Zulassung erfolgt anhand
der Kriterien Unabhängigkeit, Sachverstand und Unparteilichkeit,
beispielsweise anhand der einschlägigen europäischen Normen

der Reihe EN 45 000, sowie aufgrund der Auswertung der von
den Bewerbern vorgelegten Unterlagen, in denen sie ihre Fähig-
keiten in dem betreffenden Bereich nachweisen.

(2) Alternativ zur Zulassung nach Absatz 1 kann ein Mitglied-
staat vorsehen, dass die im Rahmen dieser Richtlinie anerkannten
Personen oder Stellen von der zuständigen Behörde oder einer
vom betreffenden Mitgliedstaat benannten Stelle anerkannt wer-
den. Die Anerkennung erfolgt anhand der Kriterien Unabhängig-
keit, Sachverstand und Unparteilichkeit. In den Fällen, in denen
der spezielle Sachverstand äußerst selten ist, ist jedoch eine Aus-
nahme von dieser Regel nach einer befürwortenden Stellung-
nahme der Kommission zulässig, die diese nach dem in Artikel 32
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren abgibt.

Das Kriterium der Unabhängigkeit findet keine Anwendung bei
der Ausbildung im Sinne von Artikel 23 Absätze 5 und 6.

(3) Die zuständige Behörde sorgt für die Veröffentlichung und
Aktualisierung eines Registers der Personen und Stellen, die im
Rahmen dieser Richtlinie zugelassen oder anerkannt worden sind.

Artikel 21

Entscheidungen der zuständigen Behörde

(1) Die zuständige Behörde hat ihre Entscheidungen zu
begründen.

(2) Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass ein Verwaltungs-
beschwerdeverfahren eingerichtet wird, das es dem Arbeitgeber
und dem Triebfahrzeugführer ermöglicht, die Überprüfung von
Entscheidungen über alle im Rahmen dieser Richtlinie gestellten
Anträgen zu verlangen.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnah-
men, um eine gerichtliche Überprüfung der von der zuständigen
Behörde getroffenen Entscheidungen sicherzustellen.

Artikel 22

Register und Datenaustausch

(1) Die zuständigen Behörden sind zu verpflichten,

a) ein Register aller erteilten, aktualisierten, erneuerten, geänder-
ten, abgelaufenen, ausgesetzten, entzogenen oder als verlo-
ren, gestohlen oder zerstört gemeldeten Fahrerlaubnisse zu
führen. Dieses Register enthält für jede Fahrerlaubnis die in
Anhang I Abschnitt 4 vorgeschriebenen Angaben, die mit
Hilfe der jedem Triebfahrzeugführer zugewiesenen nationa-
len Kennnummer zugänglich sind. Das Register ist regelmä-
ßig zu aktualisieren;

b) den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, der
Agentur oder jedem Arbeitgeber von Triebfahrzeugführern
auf begründete Anfrage Auskunft über den Status der Fahr-
erlaubnisse zu erteilen.
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(2) Die Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber sind
zu verpflichten,

a) ein Register aller ausgestellten, aktualisierten, erneuerten,
geänderten, abgelaufenen, ausgesetzten, entzogenen oder als
verloren, gestohlen oder zerstört gemeldeten Bescheinigun-
gen zu führen oder dafür zu sorgen, dass ein solches Register
geführt wird. Dieses Register enthält die in Anhang I
Abschnitt 4 vorgeschriebenen Angaben jeder Bescheinigung
sowie die Angaben zu den regelmäßigen Überprüfungen
gemäß Artikel 16. Das Register ist regelmäßig zu
aktualisieren;

b) mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie
niedergelassen sind, zusammenzuarbeiten, um Informatio-
nen mit der zuständigen Behörde auszutauschen und ihr
Zugang zu den angeforderten Daten zu geben;

c) den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten auf
deren Anfrage Auskünfte über den Inhalt dieser Bescheini-
gungen zu erteilen, sofern das aufgrund ihrer grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten erforderlich ist.

(3) Der Triebfahrzeugführer hat Zugang zu seinen in den
Registern der zuständigen Behörden sowie in den Registern der
Eisenbahnunternehmen gespeicherten Daten und erhält auf
Antrag eine Kopie dieser Daten.

(4) Die zuständigen Behörden arbeitenmit der Agentur zusam-
men, um die Interoperabilität der in den Absätzen 1 und 2
genannten Register sicherzustellen.

Dazu legt die Kommission bis zum 4. Dezember 2008 auf der
Grundlage eines von der Agentur erarbeiteten Entwurfs die
Eckdaten der einzurichtenden Register fest, wie die zu registrie-
renden Daten, das Format dieser Daten und das Datenaustausch-
protokoll, die Zugriffsrechte, die Dauer der Speicherung der
Daten sowie das zu befolgende Verfahren bei Insolvenz. Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 32
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(5) Die zuständigen Behörden, Infrastrukturbetreiber und
Eisenbahnunternehmen stellen sicher, dass die Register nach den
Absätzen 1 und 2 und die Art der Nutzung dieser Register der
Richtlinie 95/46/EG entsprechen.

(6) Die Agentur stellt sicher, dass das nach Absatz 2 Buchsta-
ben a und b eingeführte System der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
entspricht.

KAPITEL VI

AUSBILDUNG UND PRÜFUNG DER TRIEBFAHRZEUGFÜHRER

Artikel 23

Ausbildung

(1) Die Ausbildung von Triebfahrzeugführern umfasst einen
Teil, der sich auf die Fahrerlaubnis bezieht und die allgemeinen
beruflichen Fertigkeiten gemäß Anhang IV zum Gegenstand hat,
und einen Teil, der sich auf die Bescheinigung bezieht und die spe-
ziellen beruflichen Fertigkeiten gemäß den Anhängen V und VI
zum Gegenstand hat.

(2) Die Ausbildungsmethode muss den Kriterien des
Anhangs III genügen.

(3) Die Ziele dieser Ausbildung sind im Einzelnen für die Fahr-
erlaubnis in Anhang IV und für die Bescheinigung in den Anhän-
gen V und VI festgelegt. Diese einzelnen Ausbildungsziele können
ergänzt werden

a) entweder durch die einschlägigen TSI, die im Einklang mit
der Richtlinie 96/48/EG oder der Richtlinie 2001/16/EG
erlassen werden. In diesem Fall stellt die Kommission die
Übereinstimmung zwischen den TSI und den Anhängen IV,
V und VI sicher, oder

b) durch die von der Agentur gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EG) Nr. 881/2004 vorgeschlagenen Kriterien. Diese Kriterien
zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser
Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 32
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
erlassen.

(4) Gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2004/49/EG stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die Bewerber einen fairen und nicht
diskriminierenden Zugang zu der Ausbildung haben, die zur
Erfüllung der Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrerlaub-
nis und die Ausstellung der Bescheinigung erforderlich ist.

(5) Ausbildungsaufgaben im Bereich der allgemeinen berufli-
chen Kenntnisse nach Artikel 11 Absatz 4, Sprachkenntnisse nach
Artikel 12 und beruflichen Kenntnisse für die Fahrzeuge nach
Artikel 13 Absatz 1 werden von Personen oder Stellen wahrge-
nommen, die gemäß Artikel 20 zugelassen oder anerkannt sind.

(6) Ausbildungsaufgaben im Bereich der Infrastruktur-
kenntnisse nach Artikel 13 Absatz 2, einschließlich der Strecken-
kenntnis und der Kenntnis der Betriebsvorschriften und
-verfahren, werden von Personen oder Stellen wahrgenommen,
die von dem Mitgliedstaat zugelassen oder anerkannt sind, in dem
sich die Infrastruktur befindet.

(7) Bei der Fahrerlaubnis gilt für die Anerkennung der berufli-
chen Qualifikation von Triebfahrzeugführern, die Staatsangehö-
rige eines Mitgliedstaats sind und ihren Ausbildungsnachweis in
einem Drittland erworben haben, weiterhin die durch die Richt-
linie 2005/36/EG festgelegte allgemeine Regelung zur Anerken-
nung beruflicher Befähigungsnachweise.

(8) Es ist ein Verfahren der ständigen Weiterbildung einzurich-
ten, um sicherzustellen, dass die Befähigung des Personals auf-
rechterhalten wird entsprechend Anhang III Nummer 2 Buchstabe
e der Richtlinie 2004/49/EG.

Artikel 24

Ausbildungskosten

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die erforderlichen
Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die von
einem Eisenbahnunternehmen oder Infrastrukturbetreiber für die
Berufsausbildung eines Triebfahrzeugführers getätigte Investition
nicht auf unberechtigte Weise einem anderen Eisenbahnunter-
nehmen oder Infrastrukturbetreiber zugute kommt, wenn der
Triebfahrzeugführer sie freiwillig für dieses andere Eisenbahn-
unternehmen oder diesen anderen Infrastrukturbetreiber verlässt.
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(2) Die Umsetzung dieses Artikels wird im Rahmen des
Berichts gemäß Artikel 33 berücksichtigt, insbesondere
Buchstabe f.

Artikel 25

Prüfungen

(1) Die Prüfungen zur Kontrolle der geforderten Qualifikatio-
nen und die entsprechenden Prüfer werden wie folgt festgelegt:

a) Prüfungen und Prüfer für die Fahrerlaubnis: durch die zustän-
dige Behörde, wenn diese das Verfahren zur Erteilung einer
Fahrerlaubnis gemäß Artikel 14 Absatz 1 festlegt;

b) Prüfungen und Prüfer für die Bescheinigung: durch das
Eisenbahnunternehmen oder den Infrastrukturbetreiber,
wenn diese das Verfahren zur Ausstellung der Bescheinigung
gemäß Artikel 15 festlegen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Prüfungen werden von sach-
kundigen Prüfern vorgenommen, die gemäß Artikel 20 zugelas-
sen oder anerkannt sind, wobei die Prüfungen so durchzuführen
sind, dass Interessenkonflikte ausgeschlossen sind.

(3) Die Bewertung der Kenntnis der Infrastrukturen, ein-
schließlich der Streckenkenntnis und der Kenntnis der Betriebs-
vorschriften, erfolgt durch Personen oder Stellen, die von dem
Mitgliedstaat, in dem sich die Infrastrukturen befinden, zugelas-
sen oder anerkannt sind.

(4) Die in Absatz 1 genannten Prüfungen werden so organi-
siert, dass jeder Interessenkonflikt vermieden wird, unbeschadet
der Möglichkeit, dass der Prüfer dem Eisenbahnunternehmen oder
dem Infrastrukturbetreiber angehört, das bzw. der die Bescheini-
gung ausstellt.

(5) Für die Auswahl der Prüfer und Prüfungen können auf der
Grundlage eines von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs
gemeinschaftliche Kriterien zugrunde gelegt werden. Diese Maß-
nahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser
Richtlinie durch Ergänzung sind nach dem in Artikel 32 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen. Aus
Gründen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf
das in Artikel 32 Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren
zurückgreifen.

Fehlen solche gemeinschaftliche Kriterien, so legen die zuständi-
gen Behörden nationale Kriterien fest.

(6) Die Ausbildung wird mit einer theoretischen und einer
praktischen Prüfung abgeschlossen. Das Fahrkönnen wird auf
Fahrten im Streckennetz bewertet. Simulatoren können auch zur
Prüfung der Anwendung der Betriebsvorschriften und der Leis-
tung des Triebfahrzeugführers in besonders schwierigen Situatio-
nen eingesetzt werden.

KAPITEL VII

BEURTEILUNG

Artikel 26

Qualitätsnormen

Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass alle Tätigkeiten, die
mit der Ausbildung, der Beurteilung der Fähigkeiten und der

Aktualisierung von Fahrerlaubnissen und Bescheinigungen im
Zusammenhang stehen, im Rahmen eines Systems von Qualitäts-
normen ständig überwacht werden. Das gilt nicht für Tätigkeiten,
die bereits von den Sicherheitsmanagementsystemen erfasst wer-
den, die von Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern
gemäß der Richtlinie 2004/49/EG eingerichtet wurden.

Artikel 27

Unabhängige Beurteilung

(1) In jedem Mitgliedstaat wird in Abständen von höchstens
fünf Jahren eine unabhängige Beurteilung der Verfahren zum
Erwerb und zur Beurteilung der Fachkenntnisse und der Fähigkei-
ten sowie des Systems für die Erteilung von Fahrerlaubnissen und
die Ausstellung von Bescheinigungen vorgenommen. Das gilt
nicht für Tätigkeiten, die bereits von den Sicherheitsmanagement-
systemen erfasst werden, die von Eisenbahnunternehmen und
Infrastrukturbetreibern gemäß der Richtlinie 2004/49/EG einge-
richtet wurden. Die Beurteilung wird von qualifizierten Personen
vorgenommen, die selber die betreffenden Tätigkeiten nicht
ausüben.

(2) Die Ergebnisse dieser unabhängigen Beurteilungen werden
ordnungsgemäß dokumentiert und den betroffenen zuständigen
Behörden vorgelegt. Falls erforderlich, ergreifen die Mitgliedstaa-
ten Maßnahmen, um alle bei der unabhängigen Beurteilung auf-
gedeckten Mängel zu beheben.

KAPITEL VIII

ZERTIFIZIERUNG VON ANDEREM ZUGPERSONAL

Artikel 28

Bericht zu anderem Zugpersonal

(1) Die Agentur benennt in einem Bericht, der bis zum 4. Juni
2009 unter Berücksichtigung der TSI „Verkehrsbetrieb und
Verkehrssteuerung“ gemäß den Richtlinien 96/48/EG
und 2001/16/EG vorzulegen ist, das Anforderungsprofil und die
Aufgaben des anderen mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betrau-
ten Zugpersonals, dessen berufliche Qualifikationen zur Eisen-
bahnsicherheit beitragen, die mittels eines Systems von
Genehmigungen und bzw. oder Bescheinigungen, das dem durch
diese Richtlinie geschaffenen System vergleichbar sein kann, auf
Gemeinschaftsebene geregelt werden sollten.

(2) Auf der Grundlage dieses Berichts unterbreitet die Kommis-
sion bis zum 4. Juni 2010 einen Bericht und gegebenenfalls einen
Vorschlag über das in Absatz 1 genannte System von Bescheini-
gungen für das andere Zugpersonal.

KAPITEL IX

KONTROLLEN UND SANKTIONEN

Artikel 29

Kontrollen durch die zuständige Behörde

(1) Die zuständige Behörde kann jederzeit Vorkehrungen tref-
fen, um an Bord von Zügen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich
verkehren, zu überprüfen, ob der Triebfahrzeugführer die gemäß
dieser Richtlinie erteilten Dokumente vorweisen kann.
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(2) Ungeachtet der Überprüfung nach Absatz 1 kann die
zuständige Behörde bei fahrlässigem Verhalten des jeweiligen
Triebfahrzeugführers am Arbeitsplatz prüfen, ob der Trieb-
fahrzeugführer die Anforderungen des Artikels 13 erfüllt.

(3) Die zuständige Behörde kann Untersuchungen durchfüh-
ren, um zu überprüfen, ob die in ihrem Zuständigkeitsbereich
tätigen Triebfahrzeugführer, Eisenbahnunternehmen, Infra-
strukturbetreiber, Prüfer und Ausbildungszentren diese Richtlinie
einhalten.

(4) Stellt die zuständige Behörde fest, dass ein Triebfahrzeug-
führer eine oder mehrere geforderte Voraussetzungen nicht mehr
erfüllt, so ergreift sie folgende Maßnahmen:

a) im Falle einer von der zuständigen Behörde erteilten Fahrer-
laubnis: Die zuständige Behörde setzt die Fahrerlaubnis aus.
Diese Aussetzung erfolgt je nach Umfang der für die Sicher-
heit des Eisenbahnverkehrs verursachten Probleme vorüber-
gehend oder auf Dauer. Sie unterrichtet unter Angabe der
Gründe umgehend den betroffenen Triebfahrzeugführer und
seinen Arbeitgeber von ihrer Entscheidung, wobei das
Beschwerderecht nach Artikel 21 unberührt bleibt. Die
zuständige Behörde teilt mit, nach welchem Verfahren die
Fahrerlaubnis wiedererlangt werden kann;

b) im Falle einer Fahrerlaubnis, die von einer zuständigen
Behörde in einem anderen Mitgliedstaat erteilt wurde: Die
zuständige Behörde wendet sich an jene Behörde und ver-
langt unter Angabe von Gründen entweder eine zusätzliche
Kontrolle oder die Aussetzung der Fahrerlaubnis. Die ersu-
chende zuständige Behörde unterrichtet die Kommission und
die anderen zuständigen Behörden von ihrem Ersuchen. Die
Behörde, die die betreffende Fahrerlaubnis erteilt hat, prüft
das Ersuchen innerhalb von vier Wochen und teilt der ersu-
chenden Behörde ihre Entscheidung mit. Die Behörde, die die
betreffende Fahrerlaubnis erteilt hat, unterrichtet die Kom-
mission und die anderen zuständigen Behörden von dieser
Entscheidung. Bis zur Mitteilung der Entscheidung der
Behörde, die die Fahrerlaubnis erteilt hat, kann jede zustän-
dige Behörde dem betreffenden Triebfahrzeugführer den
Fahrbetrieb in ihrem Zuständigkeitsbereich untersagen;

c) im Falle einer Bescheinigung: Die zuständige Behörde wen-
det sich an die ausstellende Stelle und verlangt entweder eine
zusätzliche Kontrolle oder die Aussetzung der Bescheinigung.
Die erteilende Stelle ergreift die erforderlichen Maßnahmen
und erstattet der zuständigen Behörde innerhalb von vier
Wochen Rückmeldung. Bis zur Vorlage der Rückmeldung
der ausstellenden Stelle kann die zuständige Behörde dem
betreffenden Triebfahrzeugführer den Fahrbetrieb in ihrem
Zuständigkeitsbereich untersagen und unterrichtet hiervon
die Kommission und die anderen zuständigen Behörden.

Wenn die zuständige Behörde der Auffassung ist, dass ein
bestimmter Triebfahrzeugführer eine erhebliche Gefährdung der
Sicherheit des Eisenbahnverkehrs darstellt, ergreift sie auf jeden
Fall unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen, indem sie bei-
spielsweise den Infrastrukturbetreiber auffordert, den Zug anzu-
halten, und dem Triebfahrzeugführer den Fahrbetrieb in ihrem
Zuständigkeitsbereich so lange wie nötig untersagt. Sie unterrich-
tet die Kommission und die anderen zuständigen Behörden von
jeder solchen Entscheidung.

In allen Fällen aktualisiert die zuständige Behörde oder die zu die-
sem Zweck benannte Stelle das Register nach Artikel 22.

(5) Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass eine von
einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats gemäß
Absatz 4 getroffene Entscheidung die einschlägigen Kriterien
nicht erfüllt, so wird die Kommission mit dieser Frage befasst, die
dann innerhalb von drei Monaten dazu Stellung nimmt. Dem
betreffenden Mitgliedstaat werden erforderlichenfalls geeignete
Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen. Bei Meinungsverschiedenhei-
ten oder in Streitfällen wird der in Artikel 32 Absatz 1 genannte
Ausschuss mit dieser Frage befasst, und die Kommission trifft
nach dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren
die notwendigen Maßnahmen. Ein Mitgliedstaat kann das Fahr-
verbot für den betreffenden Triebfahrzeugführer in seinem
Hoheitsgebiet nach Absatz 4 aufrechterhalten, bis die Angelegen-
heit gemäß dem vorliegenden Absatz abgeschlossen ist.

Artikel 30

Sanktionen

Unbeschadet anderer in dieser Richtlinie vorgesehener Sanktio-
nen und Verfahren legen die Mitgliedstaaten für Verstöße gegen
die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vor-
schriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Durchsetzung
erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam,
verhältnismäßig, nicht diskriminierend und abschreckend sein.
Die Mitgliedstaaten teilen diese Bestimmungen der Kommission
spätestens zu dem in Artikel 36 Absatz 1 Unterabsatz 1 genann-
ten Zeitpunkt mit und melden ihr spätere Änderungen
unverzüglich.

KAPITEL X

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 31

Anpassung der Anhänge

(1) Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestim-
mungen dieser Richtlinie durch Anpassung an den technischen
und wissenschaftlichen Fortschritt werden nach dem in Artikel 32
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
Aus Gründen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf
das in Artikel 32 Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren
zurückgreifen.

(2) Betreffen diese Änderungen die Gesundheit, die Sicherheits-
kriterien oder die Berufsqualifikationen, so stellt. die Kommission
sicher, dass die Sozialpartner vor dem Erlass der Änderungen
angehört werden.

Artikel 32

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 21 der Richt-
linie 96/48/EG eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.
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Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti-
kel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG
unter Beachtung von dessen Artikel 8.

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti-
kel 5a Absätze 1, 2, 4 und 6 sowie Artikel 7 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel 33

Bericht

Die Agentur beurteilt die Entwicklung der gemäß dieser Richtli-
nie vorgenommenen Zertifizierung von Triebfahrzeugführern. Sie
legt der Kommission spätestens vier Jahre nach Festlegung der
Eckdaten der Register nach Artikel 22 Absatz 4 einen Bericht vor,
in dem sie gegebenenfalls Systemverbesserungen bei folgenden
Punkten vorschlägt:

a) Verfahren für die Erteilung von Fahrerlaubnissen und die
Ausstellung von Bescheinigungen,

b) Zulassung von Ausbildungszentren und Prüfern,

c) das von den zuständigen Behörden eingerichtete
Qualitätssicherungssystem,

d) gegenseitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen,

e) Angemessenheit der Ausbildungsanforderungen in den
Anhängen IV, V und VI in Bezug auf die Marktstruktur und
auf die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a genannten Klassen,

f) Vernetzung von Registern und Mobilität auf dem
Arbeitsmarkt.

Darüber hinaus kann die Agentur in diesem Bericht gegebenen-
falls Maßnahmen für die theoretische und praktische Prüfung der
Fachkenntnisse der Bewerber um die harmonisierte Bescheini-
gung für Fahrzeuge und die entsprechenden Infrastrukturen
empfehlen.

Die Kommission ergreift anhand dieser Empfehlungen die geeig-
neten Maßnahmen und schlägt erforderlichenfalls Änderungen
dieser Richtlinie vor.

Artikel 34

Einsatz von Chipkarten

Die Agentur prüft bis zum 4. Dezember 2012 die Möglichkeit des
Einsatzes einer Chipkarte, die die Fahrerlaubnis und die Beschei-
nigungen nach Artikel 4 miteinander kombiniert, und erstellt eine
Kosten-Nutzen-Analyse.

Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Richtlinie, die die technischen und betriebsbezogenen Spe-
zifikationen einer solchen Chipkarte betreffen, werden auf der
Grundlage eines von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs nach
dem in Artikel 32 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen.

Bedarf die Inbetriebnahme der Chipkarte keiner Änderung dieser
Richtlinie oder ihrer Anhänge, so werden die Spezifikationen der
Chipkarte nach dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Regelungs-
verfahren erlassen.

Artikel 35

Zusammenarbeit

Die Mitgliedstaaten unterstützen sich gegenseitig bei der Durch-
führung dieser Richtlinie. Die zuständigen Behörden arbeiten in
dieser Durchführungsphase zusammen.

Die Agentur fördert diese Zusammenarbeit und organisiert zu
diesem Zweck geeignete Zusammenkünfte mit Vertretern der
zuständigen Behörden.

Artikel 36

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis
zum 4. Dezember 2009 nachzukommen. Sie übermitteln der
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amt-
lichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die Kom-
mission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis.

(3) Malta und Zypern sind von der Pflicht zur Umsetzung und
Durchführung dieser Richtlinie ausgenommen, solange in ihrem
Hoheitsgebiet kein Eisenbahnsystem besteht.

Artikel 37

Schrittweise Durchführung und Übergangszeiträume

Die Durchführung dieser Richtlinie erfolgt in folgenden Schritten:

1. Die Register nach Artikel 22 werden innerhalb von zwei Jah-
ren nach Festlegung der Eckdaten der Register im Sinne von
Artikel 22 Absatz 4 eingerichtet.

2. a) Innerhalb von zwei Jahren nach Festlegung der Eckda-
ten der Register im Sinne von Artikel 22 Absatz 4 wer-
den Triebfahrzeugführern, die im grenzüberschreitenden
Verkehr, im Kabotageverkehr oder im Frachtverkehr in
einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden oder in
mindestens zwei Mitgliedstaaten tätig sind, Bescheini-
gungen oder Fahrerlaubnisse unbeschadet der Num-
mer 3 nach Maßgabe dieser Richtlinie erteilt bzw.
ausgestellt.
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Ab demselben Zeitpunktmüssen sich alle Triebfahrzeug-
führer, die die vorstehend aufgeführten Dienstleistungen
erbringen — auch jene, denen noch keine Fahrerlaubnis
gemäß dieser Richtlinie erteilt wurde oder die noch nicht
gemäß dieser Richtlinie zertifiziert sind —, den regelmä-
ßigen Überprüfungen nach Artikel 16 unterziehen.

b) Innerhalb von zwei Jahren nach Einrichtung der Regis-
ter gemäß Nummer 1 müssen alle neuen Fahrerlaubnisse
und Bescheinigungen unbeschadet der Nummer 3 nach
Maßgabe dieser Richtlinie erteilt bzw. ausgestellt werden.

c) Innerhalb von sieben Jahren nach Einrichtung der Regis-
ter gemäß Nummer 1 müssen alle Triebfahrzeugführer
im Besitz von Fahrerlaubnissen und Bescheinigungen
sein, die dieser Richtlinie entsprechen. Die erteilenden
bzw. ausstellenden Stellen berücksichtigen hierbei die
gesamten beruflichen Befähigungen, die jeder einzelne
Triebfahrzeugführer bereits erworben hat, so dass diese
Vorschrift keinen unnötigen Verwaltungs- und Finanz-
aufwand verursacht. Triebfahrzeugführern bereits
erteilte Fahrberechtigungen sind so weit wie möglich
aufrechtzuerhalten. Die erteilenden bzw. ausstellenden
Stellen können allerdings gegebenenfalls für einzelne
Triebfahrzeugführer oder Gruppen von Triebfahrzeug-
führern beschließen, dass zusätzliche Prüfungen und
bzw. oder Ausbildungen erforderlich sind, damit Fahr-
erlaubnisse und bzw. oder Bescheinigungen gemäß die-
ser Richtlinie erteilt werden können.

3. Triebfahrzeugführer, denen Fahrberechtigungen gemäß den
vor Anwendung der Nummer 2 Buchstaben a und b gelten-
den Bestimmungen erteilt wurden, dürfen ihre berufliche
Tätigkeit aufgrund ihrer Fahrberechtigungen und ohne
Anwendung dieser Richtlinie bis zum Ablauf von sieben Jah-
ren nach Einrichtung der in Nummer 1 genannten Register
weiter ausüben.

Die Mitgliedstaaten können Triebfahrzeugführer in Ausbil-
dung, die vor Anwendung der Nummer 2 Buchstaben a und
b mit einem zugelassenen allgemein- und berufsbildenden
Programm oder mit einem zugelassenen berufsbildenden
Lehrgang begonnen haben, nach den geltenden einzel-
staatlichen Vorschriften zertifizieren.

Die zuständige Behörde bzw. die zuständigen Behören kann
bzw. können in der vorliegenden Nummer genannte Trieb-
fahrzeugführer und Triebfahrzeugführer in Ausbildung in
Ausnahmefällen vom Erfordernis der Erfüllung der medizini-
schen Anforderungen nach Anhang II befreien. Die Gültig-
keit einer Fahrerlaubnis, die aufgrund einer solchen Befreiung
erteilt wurde, ist auf das Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats zu begrenzen.

4. Die zuständigen Behörden, die Eisenbahnunternehmen und
die Infrastrukturbetreiber stellen sicher, dass schrittweise eine
regelmäßige Überprüfung der Triebfahrzeugführer, die nicht
über Fahrerlaubnisse und Bescheinigungen im Sinne dieser
Richtlinie verfügen, eingeführt wird, die der in Artikel 16 vor-
gesehenen Überprüfung vergleichbar ist.

5. Für Mitgliedstaaten, die das beantragen, ersucht die Kommis-
sion in Abstimmung mit dem betreffenden Mitgliedstaat die
Agentur, eine Kosten-Nutzen-Analyse der Anwendung der
Bestimmungen dieser Richtlinie auf Triebfahrzeugführer
durchzuführen, die ausschließlich auf Strecken im Hoheits-
gebiet dieses Mitgliedstaats fahren. Die Kosten-Nutzen-
Analyse deckt einen Zeitraum von zehn Jahren ab. Sie wird
der Kommission bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Ein-
richtung des in Nummer 1 genannten Registers unterbreitet.

Zeigt die Kosten-Nutzen-Analyse, dass die Kosten der
Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie auf solche
Triebfahrzeugführer die Vorteile überwiegen, so erlässt die
Kommission nach dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten
Regelungsverfahren binnen sechs Monaten nach Vorlage der
Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse eine Entscheidung. In
dieser Entscheidung kann vorgesehen werden, dass Num-
mer 2 Buchstaben b und c des vorliegenden Artikels während
eines Zeitraums von bis zu zehn Jahren im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats nicht auf solche Triebfahrzeug-
führer anzuwenden ist.

Spätestens 24 Monate vor Ablauf dieses befristeten
Befreiungszeitraums kann die Kommission unter Berücksich-
tigung einschlägiger Entwicklungen im Eisenbahnsektor des
betreffenden Mitgliedstaats die Agentur nach dem in Arti-
kel 32 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren ersuchen,
eine weitere Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen, die der
Kommission spätestens zwölf Monate vor Ablauf des befris-
teten Befreiungszeitraums zu unterbreiten ist. Die Kommis-
sion erlässt dann eine Entscheidung gemäß dem in
Unterabsatz 2 der vorliegenden Nummer beschriebenen
Verfahren.

Artikel 38

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 39

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 23. Oktober 2007.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident
H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. LOBO ANTUNES
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ANHANG I

GEMEINSCHAFTSMODELL DER FAHRERLAUBNIS UND DER HARMONISIERTEN
ZUSATZBESCHEINIGUNG

1. MERKMALE DER FAHRERLAUBNIS

Die äußeren Merkmale der Fahrerlaubnis für Triebfahrzeugführer entsprechen den ISO-Normen 7810 und 7816-1.

Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Fahrerlaubnisse auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen
geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373.

2. INHALT DER FAHRERLAUBNIS

Die Vorderseite der Fahrerlaubnis enthält folgende Angaben:

a) in großen Schrifttypen die Aufschrift „Fahrerlaubnis für Triebfahrzeugführer“ in der (den) Sprache(n) des Mitglied-
staats, der die Fahrerlaubnis ausstellt;

b) den Namen des Mitgliedstaats, der die Fahrerlaubnis ausstellt;

c) das Unterscheidungszeichen des Mitgliedstaats, der die Fahrerlaubnis ausstellt, gemäß dem Ländercode nach ISO
3166, im Negativdruck in einem blauen Rechteck, umgeben von zwölf gelben Sternen;

d) Angaben, die bei Erteilung der Fahrerlaubnis unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind:

i) Name des Inhabers;

ii) Vorname(n) des Inhabers;

iii) Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;

iv) — Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis,

— Datum, an dem die Fahrerlaubnis ungültig wird,

— Bezeichnung der Behörde, die die Fahrerlaubnis ausstellt,

— Personalnummer des Inhabers bei seinem Arbeitgeber (fakultative Angabe);

v) Nummer der Fahrerlaubnis, die den Zugriff auf Daten im nationalen Register ermöglicht;

vi) Lichtbild des Inhabers;

vii) Unterschrift des Inhabers;

viii) Wohnort, Wohnsitz oder Postanschrift des Inhabers (fakultative Angabe);

e) die Aufschrift „Modell der Europäischen Gemeinschaften“ in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats, der die Fahr-
erlaubnis ausstellt, und die Aufschrift „Fahrerlaubnis für Triebfahrzeugführer“ in den anderen Sprachen der Gemein-
schaft in gelbem Druck als Hintergrund der Fahrerlaubnis;

f) die Referenzfarben:

— blau: Pantone Reflex Blue,

— gelb: Pantone Yellow;
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g) gegebenenfalls zusätzliche Angaben oder gesundheitlich bedingte Verwendungsbeschränkungen, die gemäß
Anhang II von einer zuständigen Behörde ausgesprochen wurden, in kodierter Form.

Die Codes werden von der Kommission nach dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren auf der
Grundlage einer Empfehlung der Agentur festgelegt.

3. BESCHEINIGUNG

Die Bescheinigung enthält folgende Angaben:

a) Name des Inhabers;

b) Vorname(n) des Inhabers;

c) Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;

d) — Ausstellungsdatum der Bescheinigung,

— Datum, an dem die Bescheinigung ungültig wird,

— Bezeichnung der Stelle, die die Bescheinigung ausstellt,

— Personalnummer des Inhabers bei seinem Arbeitgeber (fakultative Angabe);

e) Nummer der Bescheinigung, die den Zugriff auf Daten im nationalen Register ermöglicht;

f) Lichtbild des Inhabers;

g) Unterschrift des Inhabers;

h) Wohnort, Wohnsitz oder Postanschrift des Inhabers (fakultative Angabe);

i) Name und Anschrift des Eisenbahnunternehmens oder Infrastrukturbetreibers, für die der Triebfahrzeugführer Züge
führen darf;

j) Zugklasse, die der Inhaber führen darf;

k) Fahrzeugtypen, die der Inhaber führen darf;

l) Infrastrukturen, auf denen der Inhaber fahren darf;

m) gegebenenfalls zusätzliche Angaben oder Einschränkungen;

n) Sprachkenntnisse.

4. MINDESTANGABEN IN DEN NATIONALEN REGISTERN

a) Angaben zur Fahrerlaubnis:

alle in der Fahrerlaubnis aufgeführten Angaben sowie die Angaben zur Überprüfung der Einhaltung der in den Arti-
keln 11 und 16 genannten Anforderungen.

b) Angaben zur Bescheinigung:

alle in der Bescheinigung aufgeführten Angaben sowie die Angaben zur Überprüfung der Einhaltung der in den Arti-
keln 12, 13 und 16 genannten Anforderungen.
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ANHANG II

MEDIZINISCHE ANFORDERUNGEN

1. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

1.1. Ein Triebfahrzeugführer darf nicht unter gesundheitlichen Störungen leiden oder Arzneimittel, Drogen oder Stoffe neh-
men, die Folgendes auslösen können:

— plötzliche Bewusstlosigkeit;

— Verminderung der Aufmerksamkeit oder der Konzentration;

— plötzliche Handlungsunfähigkeit;

— Verlust des Gleichgewichts oder der Koordination;

— erhebliche Einschränkung der Mobilität.

1.2. Sehvermögen

Folgende Anforderungen an das Sehvermögen müssen erfüllt sein:

— Fern-Sehschärfe mit oder ohne Sehhilfe: 1,0; mindestens 0,5 für das schlechtere Auge;

— maximale Korrektur-Linsenstärke: Hyperopie + 5/Myopie — 8. Abweichungen sind in Ausnahmefällen und nach
Einholung einer Stellungnahme eines Augenarztes zulässig. Die Entscheidung wird dann vom Arzt getroffen;

— Sehvermögen nahe und mittlere Entfernung: ausreichend, mit oder ohne Sehhilfe;

— Kontaktlinsen und Brillen sind zulässig, sofern sie regelmäßig von einem Spezialisten überprüft werden;

— normale Farbwahrnehmung: Verwendung eines anerkannten Tests wie des Ishihara-Tests, erforderlichenfalls
ergänzt durch einen anderen anerkannten Test;

— Sichtfeld: vollständig;

— Sehvermögen beider Augen: effektiv; nicht erforderlich, wenn der Betreffende über eine angemessene Anpassung
und ausreichende Kompensationserfahrung verfügt. Nur erforderlich, wenn der Betreffende das binokulare Seh-
vermögen nach Aufnahme der Tätigkeit verloren hat;

— binokulares Sehvermögen: effektiv;

— Erkennen farbiger Signale: Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der Erkennung einzelner Farben, nicht auf der
Grundlage relativer Unterschiede;

— Kontrastempfindlichkeit: gut;

— keine fortschreitenden Augenkrankheiten;

— Linsenimplantate, Keratotomien und Keratektomien sind nur zulässig, wenn sie jährlich oder in vom Arzt fest-
gelegten regelmäßigen Abständen überprüft werden;

— Unempfindlichkeit gegen Blendung;

— farbige Kontaktlinsen und fotochromatische Linsen sind nicht zulässig. Linsen mit UV-Filter sind zulässig.
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1.3. Anforderungen an das Hör- und Sprachvermögen

Ausreichendes, durch ein Audiogramm nachgewiesenes Hörvermögen, d. h.:

— ausreichendes Hörvermögen für ein Telefongespräch und die Fähigkeit, akustische Warnsignale und Funk-
meldungen zu hören.

Dafür gelten folgende Richtwerte:

— Es darf kein Hördefizit von über 40 dB bei 500 und 1 000 Hz vorliegen;

— es darf kein Hördefizit von über 45 dB bei 2 000 Hz bei dem Ohr, das die schlechtere Schallleitung aufweist,
vorliegen;

— keine Anomalie des Vestibularapparats;

— keine chronische Sprachstörung (aufgrund der Notwendigkeit, Mitteilungen laut und deutlich auszutauschen);

— die Verwendung von Hörhilfen ist in bestimmten Fällen zulässig.

1.4. Schwangerschaft

Schwangerschaft ist im Fall einer geringen Toleranz oder eines pathologischen Befunds als Grund für den vorüberge-
henden Ausschluss von Triebfahrzeugführerinnen zu betrachten. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von
schwangeren Triebfahrzeugführerinnen sind einzuhalten.

2. MINDESTINHALT DER EINSTELLUNGSUNTERSUCHUNG

2.1. Ärztliche Untersuchungen

— allgemeine ärztliche Untersuchung;

— Untersuchung der sensorischen Funktionen (Sehvermögen, Hörvermögen, Farbwahrnehmung);

— Blut- oder Urinanalysen, unter anderem, um eine eventuelle Zuckerkrankheit festzustellen, soweit sie zur Beur-
teilung der körperlichen Eignung des Bewerbers erforderlich sind;

— Ruhe-Elektrokardiogramm (EKG);

— Untersuchung auf psychotrope Stoffe, wie beispielsweise verbotene Drogen oder psychotrope Arzneimittel, sowie
auf Alkoholmissbrauch, die die berufliche Eignung in Frage stellen;

— kognitive Fähigkeiten: Aufmerksamkeit und Konzentration; Gedächtnis; Wahrnehmungsfähigkeit;
Urteilsvermögen;

— Kommunikation;

— psychomotorische Fähigkeiten: Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination der Hände.

2.2. Arbeitspsychologische Untersuchungen

Die arbeitspsychologischen Untersuchungen sollen dem Eisenbahnunternehmen bei der Einstellung von Mitarbeitern
und bei der Personalverwaltung helfen. Was den Inhalt der psychologischen Beurteilung anbelangt, so muss bei der
Untersuchung festgestellt werden, dass der Bewerber keine nachgewiesenen arbeitspsychologischen Defizite, insbe-
sondere in Bezug auf seine Einsatzfähigkeit, und keine relevanten Persönlichkeitsfaktoren aufweist, die eine sichere Aus-
übung seiner Tätigkeit beeinträchtigen könnten.

3. REGELMÄSSIGE UNTERSUCHUNGEN NACH DER EINSTELLUNG

3.1. Häufigkeit

Die ärztliche Untersuchung (körperliche Eignung) wird bis zum Alter von 55 Jahren mindestens alle drei Jahre durch-
geführt, danach jährlich.
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Zusätzlich zu dieser Häufigkeit erhöht der nach Artikel 20 zugelassene oder anerkannte Arzt die Häufigkeit der Unter-
suchungen, wenn der Gesundheitszustand des Mitarbeiters es erfordert.

Unbeschadet des Artikels 16 Absatz 1 wird eine entsprechende ärztliche Untersuchung durchgeführt, wenn Gründe
für die Annahme bestehen, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis oder einer Bescheinigung die in Anhang II Abschnitt 1
genannten medizinischen Anforderungen nicht mehr erfüllt.

Die körperliche Eignung wird regelmäßig und nach jedem Arbeitsunfall sowie bei Arbeitsunterbrechungen nach einem
Unfall mit Personen überprüft. Der nach Artikel 20 zugelassene oder anerkannte Arzt kann— insbesondere nach einer
krankheitsbedingten Arbeitsunterbrechung von mindestens 30 Tagen — die Durchführung einer entsprechenden
zusätzlichen ärztlichen Untersuchung beschließen. Der Arbeitgeber muss den nach Artikel 20 zugelassenen oder aner-
kannten Arzt auffordern, die körperliche Eignung des Triebfahrzeugführers zu überprüfen, wenn er den Triebfahrzeug-
führer aus Sicherheitsgründen vom Dienst entbinden musste.

3.2. Mindestinhalt der regelmäßigen ärztlichen Untersuchung

Erfüllt ein Triebfahrzeugführer die Kriterien der Einstellungsuntersuchung, so umfassen die regelmäßigen Untersu-
chungen mindestens

— eine allgemeine ärztliche Untersuchung;

— eine Untersuchung der sensorischen Funktionen (Sehvermögen, Hörvermögen, Farbwahrnehmung);

— eine Blut- oder Urinanalyse zur Feststellung von Diabetes mellitus und anderen Krankheiten entsprechend dem
Ergebnis der klinischen Untersuchung;

— eine Untersuchung auf Drogen, sofern klinisch angezeigt.

Ferner muss bei Triebfahrzeugführern, die älter als 40 Jahre sind, ein Ruhe-EKG durchgeführt werden.
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ANHANG III

AUSBILDUNGSMETHODE

Die Ausbildung sollte eine ausgewogene Aufteilung in theoretische Aspekte (Unterricht und Vorführungen) und praktische
Aspekte (Ausbildung am Arbeitsplatz, Fahrten unter Aufsicht und ohne Aufsicht auf Gleisen, die zu Ausbildungszwecken
gesperrt sind) aufweisen.

Die computergestützte Ausbildung ist für das individuelle Lernen der Betriebsvorschriften, der Signalsysteme usw. zulässig.

Der Einsatz von Simulatoren ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber bei der Ausbildung von Triebfahrzeug-
führern sehr nützlich sein, da dadurch insbesondere das Verhalten in außergewöhnlichen Arbeitssituationen und selten anzu-
wendende Regeln geübt werden können. Simulatoren bieten den besonderen Vorzug eines „Learning-by-doing“ für
Ereignisse, die nicht in der Realität trainiert werden können. Grundsätzlich sollten Simulatoren der neuesten Generation ein-
gesetzt werden.

Beim Erwerb von Streckenkenntnissen sollte der Auszubildende bevorzugt einen anderen Triebfahrzeugführer über einen
ausreichenden Zeitraum bei Tag- und Nachtfahrten begleiten. Als alternative Ausbildungsmethode können u. a. auch Videos
eingesetzt werden, die die Strecke aus der Sicht des Triebfahrzeugführers zeigen.
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ANHANG IV

ALLGEMEINE FACHKENNTNISSE UND ANFORDERUNGEN FÜR DIE FAHRERLAUBNIS

Die allgemeine Ausbildung umfasst folgende Ziele:

— Erwerb von theoretischen und praktischen Kenntnissen der Eisenbahntechnik, einschließlich der Sicherheitsgrundsätze
und -philosophie der Betriebsvorschriften;

— Erwerb von theoretischen und praktischen Kenntnissen der mit dem Eisenbahnbetrieb verbundenen Risiken und der
verschiedenen Mittel zur Risikovermeidung;

— Erwerb von theoretischen und praktischen Kenntnissen der Leitgrundsätze für eine oder mehrere Betriebsarten;

— Erwerb von theoretischen und praktischen Kenntnissen von Zügen, ihrer Zusammensetzung und der technischen
Anforderungen für Triebfahrzeuge, Güterwagen, Reisezugwagen und sonstige Fahrzeuge.

Der Triebfahrzeugführer muss insbesondere in der Lage sein,

— die konkreten Anforderungen an die Arbeit als Triebfahrzeugführer, die Bedeutung dieses Berufs sowie die damit ver-
bundenen beruflichen und persönlichen Anforderungen (lange Arbeitszeiten, Abwesenheit von zu Hause usw.) zu
beurteilen;

— die Sicherheitsvorschriften für das Personal anzuwenden;

— die verschiedenen Fahrzeuge zu unterscheiden;

— Arbeitsmethoden zu kennen und präzise anzuwenden;

— die Referenz- und Anwendungsunterlagen zu kennen (Verfahrenshandbuch und Streckenhandbuch gemäß der TSI „Ver-
kehrsbetrieb“, Handbuch für Triebfahrzeugführer, Pannenratgeber usw.);

— sich Verhaltensweisen anzueignen, die mit der sicherheitsrelevanten Verantwortung vereinbar sind;

— die bei einem Unfall mit Personenschaden anzuwendenden Verfahren zu kennen;

— die mit dem Eisenbahnverkehr im Allgemeinen verbundenen Gefahren zu kennen;

— die Grundsätze der Betriebssicherheit zu kennen;

— die Grundlagen der Elektrotechnik anzuwenden.
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ANHANG V

FAHRZEUGBEZOGENE FACHKENNTNISSE UND ANFORDERUNGEN FÜR DIE BESCHEINIGUNG

Nach Abschluss einer spezifischen fahrzeugbezogenen Ausbildung muss der Triebfahrzeugführer in der Lage sein, die fol-
genden Aufgaben auszuführen.

1. PRÜFUNGEN UND KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— die Unterlagen und die erforderliche Ausrüstung zusammenzustellen;

— die Funktionsfähigkeit des Triebfahrzeugs zu überprüfen;

— die Eintragungen in den Borddokumenten des Triebfahrzeugs zu überprüfen;

— sich mittels der vorgesehenen Prüfungen und Kontrollen zu vergewissern, dass das Triebfahrzeug in der Lage ist,
die erforderliche Zugkraft zu erbringen, und dass die Sicherheitseinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren;

— bei Übergabe eines Triebfahrzeugs oder bei Fahrtantritt die Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der vorgeschrie-
benen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen;

— die eventuell vorgesehenen laufenden vorbeugenden Wartungsarbeiten vorzunehmen.

2. KENNTNIS DER FAHRZEUGE

Um ein Triebfahrzeug führen zu können, muss der Triebfahrzeugführer alle ihm zur Verfügung stehenden Bedienele-
mente und Anzeigen kennen, und zwar insbesondere jene für

— das Antriebssystem,

— das Bremssystem,

— die für die Betriebssicherheit relevanten Einrichtungen.

Um Unregelmäßigkeiten an Fahrzeugen zu erkennen und zu lokalisieren, diese zu melden und festzulegen, welche
Reparaturarbeiten erforderlich sind, sowie in bestimmten Fällen selbst Maßnahmen zu ergreifen, muss der Triebfahrzeug-
führer Folgendes kennen:

— mechanischer Aufbau,

— Aufhängung und Kupplungsvorrichtungen,

— Laufwerk,

— Sicherheitsausrüstung,

— Kraftstoffbehälter, Kraftstoffversorgung, Abgassysteme,

— die Bedeutung der Kennzeichnungen im Inneren und im Außenbereich der Fahrzeuge, insbesondere die Bedeutung
der für die Beförderung gefährlicher Güter benutzten Symbole,

— Fahrtaufzeichnungssysteme,

— Strom- und Druckluftsysteme,

— Stromabnehmer und Hochspannungssysteme,

— Kommunikationseinrichtungen (Funkverbindung Betriebsstelle–Zug usw.),

— Fahrtvorbereitungen,
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— die Bestandteile der Fahrzeuge und deren Funktion sowie die spezifischen Vorrichtungen für die Wagons, insbe-
sondere das System zum Anhalten des Zuges durch Entlüftung der Bremsleitung,

— Bremssystem,

— die speziellen Bestandteile von Triebfahrzeugen,

— Kraftübertragung, Motoren und Getriebe.

3. BREMSPROBE

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— vor Fahrtantritt zu überprüfen und zu berechnen, dass die Bremsleistung des Zuges der anhand der Wagenpapiere
für die Strecke vorgeschriebenen Bremsleistung entspricht;

— die Funktionsfähigkeit der verschiedenen Komponenten des Bremssystems des Triebfahrzeugs und des Zuges erfor-
derlichenfalls vor Fahrtantritt, bei Antritt der Fahrt und während der Fahrt zu überprüfen.

4. FAHRSTUFE UND HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT DES ZUGES IN BEZUG AUF DIE STRECKENMERKMALE

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— die ihm vor Fahrtantritt übermittelten Informationen zu berücksichtigen;

— die Fahrstufe und die Höchstgeschwindigkeit des Zuges nach Maßgabe variabler Elemente wie Geschwindigkeits-
begrenzungen, Witterungsbedingungen oder eventueller Änderungen der Signalgebung festzulegen.

5. FÜHREN DES ZUGES OHNE SCHÄDIGUNG VON ANLAGEN UND FAHRZEUGEN

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— alle zur Verfügung stehenden Steuerungssysteme gemäß den geltenden Regeln zu nutzen;

— den Zug unter Berücksichtigung der jeweiligen Reibungs- und Leistungsfaktoren anzufahren;

— die Bremsen zur Verlangsamung und zum Anhalten ohne Schädigung von Fahrzeugen und Anlagen einzusetzen.

6. STÖRUNGEN

Der Triebfahrzeugführer muss

— in der Lage sein, ungewöhnliche Vorkommnisse in Bezug auf das Fahrverhalten des Zuges zu registrieren;

— in der Lage sein, den Zug zu überprüfen und Hinweise auf Störungen zu erkennen und zu differenzieren und ent-
sprechend ihrer jeweiligen Bedeutung darauf zu reagieren und die Behebung dieser Störungen zu versuchen, wobei
in allen Fällen die Sicherheit von Bahnverkehr und Personen Vorrang haben muss;

— die verfügbaren Sicherungs- und Kommunikationsmittel kennen.

7. BETRIEBSBEDINGTE STÖRFÄLLE UND UNFÄLLE, BRÄNDE UND UNFÄLLE MIT PERSONENSCHADEN

Der Triebfahrzeugführer muss

— in der Lage sein, bei Unfällen mit Personenschaden Maßnahmen zur Sicherung des Zuges zu ergreifen und Hilfe
anzufordern;

— in der Lage sein, festzustellen, ob der Zug gefährliche Güter befördert, und diese auf der Grundlage der Zug-
dokumente und der Wagonlisten zu bestimmen;

— die Verfahren zur Räumung eines Zuges im Notfall kennen.
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8. BEDINGUNGEN FÜR DIE WIEDERAUFNAHME DES FAHRBETRIEBS NACH EINEM STÖRFALL MIT FAHRZEUGEN

Nach einem Störfall muss der Triebfahrzeugführer in der Lage sein, zu beurteilen, ob und unter welchen Bedingungen
das Fahrzeug weiterfahren kann, so dass er den Infrastrukturbetreiber so rasch wie möglich über diese Bedingungen
unterrichten kann.

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein, zu beurteilen, ob eine Begutachtung durch einen Experten notwendig
ist, bevor der Zug weiterfahren kann.

9. STILLSTAND DES ZUGES

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit der Zug oder ein Teil
des Zuges sich — selbst unter ungünstigsten Bedingungen — nicht unvermittelt in Bewegung setzen kann.

Darüber hinaus muss der Triebfahrzeugführer die Maßnahmen kennen, mit denen ein Zug oder ein Teil des Zuges, der
sich unvermittelt in Bewegung gesetzt hat, angehalten werden kann.
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ANHANG VI

INFRASTRUKTURBEZOGENE FACHKENNTNISSE UND ANFORDERUNGEN FÜR DIE BESCHEINIGUNG

Infrastrukturbezogene Inhalte

1. BREMSPROBE

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein, vor Fahrtantritt zu überprüfen und zu berechnen, dass die Bremsleistung
des Zuges der anhand der Wagenpapiere für die Strecke vorgeschriebenen Bremsleistung entspricht.

2. FAHRSTUFE UND HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT DES ZUGES IN BEZUG AUF DIE STRECKENMERKMALE

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— die erhaltenen Informationen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder eventuelle Änderungen der Signalgebung
zur Kenntnis zu nehmen;

— die Fahrstufe und die Höchstgeschwindigkeit des Zuges auf der Grundlage der Streckenmerkmale festzulegen.

3. KENNTNIS DER STRECKE

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein, vorausschauend zu fahren und in Bezug auf Sicherheit und andere Ele-
mente der Aufgabenerfüllung, wie Pünktlichkeit und wirtschaftliche Aspekte, angemessen zu reagieren. Daher muss er
über gute Kenntnisse der Strecken und Bahnanlagen sowie der gegebenenfalls vereinbarten alternativen Strecken-
führungen verfügen.

Folgende Aspekte sind wichtig:

— Betriebsführung (Gleiswechsel, Richtungsbetrieb usw.),

— Streckenüberprüfung anhand der relevanten Unterlagen,

— Identifizierung der für die jeweilige Betriebsart nutzbaren Gleise,

— geltende Verkehrsvorschriften und Bedeutung des Signalsystems,

— Betriebssystem,

— Blocksystem und diesbezügliche Regelungen,

— Bezeichnung der Bahnhöfe sowie Lage und Fernerkennung von Bahnhöfen und Stellwerken im Sinne des voraus-
schauenden Fahrens,

— Anzeige von Übergängen zwischen Betriebssystemen oder Energieversorgungssystemen,

— Geschwindigkeitsbegrenzungen für die verschiedenen Zugklassen,

— topografische Streckenprofile,

— besondere Bremsbedingungen wie beispielsweise bei Strecken mit starkem Gefälle,

— betriebliche Besonderheiten wie Sondersignale, Schilder, Bedingungen für die Abfahrt usw.
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4. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— den Zug nur dann in Bewegung zu setzen, wenn alle vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind (Fahrplan, Abfahrt-
befehl oder -signal, erforderlichenfalls Betätigung von Signalen usw.);

— die Signale an der Strecke und Signale im Führerraum zu beachten, sie unverzüglich und fehlerfrei zu erkennen und
entsprechend zu handeln;

— den Zug gemäß den spezifischen Betriebsarten sicher zu fahren: spezielle Fahrstufen auf Anweisung, vorüberge-
hende Geschwindigkeitsbeschränkungen, Verkehr in Gegenrichtung, Genehmigung zum Überfahren von Signalen
in Gefahrensituationen, Rangieren, Wenden, Verkehr in Baustellenbereichen usw.;

— die fahrplanmäßigen oder zusätzlichen Halte zu beachten und erforderlichenfalls bei diesen Halten Leistungen für
Fahrgäste zu erbringen, insbesondere Öffnen und Schließen der Türen.

5. FÜHREN DES ZUGES

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— jederzeit die Position des Zuges auf der befahrenen Strecke zu kennen;

— die Bremsen zur Verlangsamung und zum Anhalten ohne Schädigung von Fahrzeugen und Anlagen einzusetzen;

— die Fahrstufe des Zuges gemäß Fahrplan sowie möglicher Energiesparanweisungen und unter Berücksichtung der
Merkmale des Triebfahrzeugs, des Zuges, der Strecke und der Umwelt zu regeln.

6. STÖRUNGEN

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— soweit das Führen des Zuges es gestattet, ungewöhnliche Vorkommnisse in Bezug auf die Infrastruktur und das
Umfeld (Signale, Gleise, Energieversorgung, Bahnübergänge, Gleisumgebung, sonstiger Verkehr) zu registrieren;

— die Entfernung zu sichtbaren Hindernissen einzuschätzen;

— den Infrastrukturbetreiber schnellstmöglich über den Ort und die Art der beobachteten Störungen zu unterrichten
und sicherzustellen, dass diese Informationen richtig verstanden wurden;

— unter Berücksichtigung der Infrastruktur die Sicherheit von Zugverkehr und Personen zu gewährleisten oder dar-
auf gerichtete Maßnahmen zu treffen, wann immer es erforderlich ist.

7. BETRIEBSBEDINGTE STÖRFÄLLE UND UNFÄLLE, BRÄNDE UND UNFÄLLE MIT PERSONENSCHADEN

Der Triebfahrzeugführer muss in der Lage sein,

— bei Unfällen mit Personenschaden Maßnahmen zur Sicherung des Zuges zu ergreifen und Hilfe anzufordern;

— im Falle eines Brandes den Haltepunkt des Zuges zu bestimmen und erforderlichenfalls bei der Evakuierung der
Fahrgäste zu helfen;

— schnellstmöglich alle nützlichen Informationen über den Brand weiterzuleiten, wenn er den Brand nicht selbst unter
Kontrolle bringen kann;

— den Infrastrukturbetreiber so rasch wie möglich über diese Bedingungen zu unterrichten;

— zu beurteilen, ob und unter welchen Bedingungen das Fahrzeug angesichts des Zustands der Infrastruktur weiter-
fahren kann.
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8. SPRACHPRÜFUNGEN

Triebfahrzeugführer, die sich mit dem Infrastrukturbetreiber über kritische Sicherheitsfragen austauschen müssen, müs-
sen über Kenntnisse der vom betreffenden Infrastrukturbetreiber angegebenen Sprache verfügen. Ihre Sprachkenntnisse
müssen ihnen eine aktive und effiziente Kommunikation im Routinebetrieb, in schwierigen Situationen und im Notfall
erlauben.

Sie müssen in der Lage sein, die Mitteilungen und die Kommunikationsmethode gemäß der TSI „Verkehrsbetrieb“ zu ver-
wenden. Triebfahrzeugführer müssen in der Lage sein, sich auf dem Niveau der Stufe 3 der folgenden Tabelle zu
verständigen:

Sprach- und Kommunikationsniveau

Die mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer bestimmten Sprache lässt sich in fünf Stufen unterteilen:

Stufe Beschreibung

5 — kann die Art der Äußerung an jeden Gesprächspartner anpassen
— kann einen Standpunkt vertreten
— kann verhandeln
— kann überzeugen
— kann beraten

4 — kann völlig unerwartete Situationen meistern
— kann Vermutungen äußern
— kann einen begründeten Standpunkt äußern

3 — kann praktische Situationen mit einem unerwarteten Element meistern
— kann beschreiben
— kann ein einfaches Gespräch weiterführen

2 — kann einfache praktische Situationen meistern
— kann Fragen stellen
— kann Fragen beantworten

1 — kann mit Hilfe auswendig gelernter Sätze sprechen
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ANHANG VII

HÄUFIGKEIT DER PRÜFUNGEN

Bei regelmäßigen Überprüfungen ist folgende Mindesthäufigkeit einzuhalten:

a) Sprachkenntnisse (nur für Nichtmuttersprachler): alle drei Jahre oder nach jeder Abwesenheit von mehr als einem Jahr;

b) Infrastrukturkenntnisse (einschließlich Streckenkenntnis und Kenntnis der Betriebsvorschriften): alle drei Jahre und
immer dann, wenn eine bestimmte Strecke länger als ein Jahr nicht befahren wurde;

c) Fahrzeugkenntnisse: alle drei Jahre.

L 315/78 DE Amtsblatt der Europäischen Union 3.12.2007


